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Satzung für Pfarrgemeinderäte 
der Erzdiözese München und Freising 

§ 1 Pfarrgemeinderat 
Der Pfarrgemeinderat ist das vom Erzbischof an-
erkannte Organ im Sinne des Konzildekrets über 
das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordinie-
rung des Laienapostolats in der Pfarrgemeinde und 
zur Förderung der apostolischen Tätigkeit der 
Pfarrgemeinde. In sinngemäßer Anwendung des 
Konzildekrets über die Hirtenaufgabe der Bischöfe 
(Nr. 27) ist er zugleich das vom Erzbischof einge-
setzte Organ zur Beratung pastoraler Fragen in der 
Pfarrgemeinde. 

§ 2 Aufgaben 
1) Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau einer 

lebendigen Pfarrgemeinde und der Verwirkli-
chung des Heils- und Weltauftrages der Kir-
che. Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es, in 
allen Fragen, die die Pfarrgemeinde betreffen, 
je nach Fachbereichen und unter Beachtung 
diözesaner Regelungen beratend mitzuwirken 
oder zu beschließen. 

2) Als Organ des Laienapostolats wird der Pfarr-
gemeinderat unbeschadet der Eigenständigkeit 
der Gruppen und Verbände in der Pfarrge-
meinde in eigener Verantwortung tätig. Als 
Organ zur Beratung pastoraler Fragen berät 
und unterstützt der Pfarrgemeinderat den Pfar-
rer, dem unter der Autorität des Erzbischofs 
die Seelsorge als Dienst der Lehre, der Heili-
gung und der Leitung der Pfarrgemeinde an-
vertraut ist (Christus Dominus 30). 

3) Die Aufgaben des Pfarrgemeinderates beste-
hen vor allem darin,  
a) das Bewusstsein für die Mitverantwortung 

in der Pfarrgemeinde zu wecken und die 
ehrenamtliche Mitarbeit zu aktivieren, ins-
besondere 
- Pfarrgemeindemitglieder für Dienste 

der Glaubensweitergabe zu gewinnen 
und für ihre Befähigung mitzusorgen, 

- Anregungen und Vorschläge für die 
Gestaltung der Gottesdienste und die 
lebendige Teilnahme der ganzen Pfarr-
gemeinde an den liturgischen Feiern 
einzubringen, 

b) den diakonischen Dienst im caritativen und 
sozialen Bereich zu fördern und die beson-
dere Lebenssituation der verschiedenen 
Gruppen und Generationen in der Pfarrge-
meinde zu sehen, ihr in der Pfarrgemeinde-
arbeit gerecht zu werden und Möglichkei-
ten seelsorglicher Hilfe sowie Kontakt zu 
denen, die dem Pfarrgemeindeleben fern 
stehen, aufzunehmen, 

c) gesellschaftliche und gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen und Probleme zu beo-
bachten, zu überdenken und sachgerechte 
Vorschläge einzubringen sowie entspre-
chende Maßnahmen zu beschließen, 

d) katholische Organisationen, Einrichtungen 
und freie Initiativen unter Wahrung ihrer 
Eigenständigkeit zu fördern und im Dialog 
mit ihnen und anderen Gruppen in der 
Pfarrgemeinde Aufgaben und Dienste auf-
einander abzustimmen, 

e) die ökumenische Zusammenarbeit zu su-
chen und auszubauen, 

f) für die Verwirklichung der anstehenden 
Aufgaben eine Rangordnung aufzustellen 
und im Rahmen seines Auftrages Maß-
nahmen durchzuführen und gegebenenfalls 
notwendige Einrichtungen zu schaffen, 
falls kein anderer Träger zu finden ist, 

g) die Pfarrgemeinde regelmäßig durch 
schriftliche und mündliche Informationen 
über die Arbeit und Entwicklungen in der 
Pfarrgemeinde zu unterrichten, 

h) rechtzeitig für den Haushaltsplan der Kir-
chenverwaltung einen eigenen Pfarrge-
meinderatshaushalt zu erstellen und in die 
Beratungen einzubringen, 

i) vor Verabschiedung des Haushaltsplanes 
durch die Kirchenverwaltung eine Stel-
lungnahme dazu abzugeben, 

j) dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse der 
übergeordneten Gremien durchgeführt wer-
den, 

k) vor Besetzung der Pfarrstelle den Erzbi-
schof über die örtliche Situation und die 
besonderen Bedürfnisse der Pfarrgemeinde 
zu unterrichten. 
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§ 3 Mitglieder 
1) Dem Pfarrgemeinderat gehören an: 

a) der Pfarrer bzw. der Pfarradministrator o-
der der/die Pfarrbeauftragte, 

b) ggf. der priesterliche Leiter für die Seelsor-
ge, die weiteren hauptamtlichen in der 
Seelsorge der Pfarrgemeinde tätigen Prie-
ster1, Diakone1, Pastoralassistenten / Pasto-
ralassistentinnen, Pastoralreferenten / Pas-
toralreferentinnen, Gemeindeassistenten / 
Gemeindeassistentinnen, Gemeindereferen-
ten / Gemeindereferentinnen, und Seelsor-
gehelfer / Seelsorgehelferinnen. 

c) je nach Größe der Pfarrgemeinde bis zu 12 
in unmittelbarer und geheimer Wahl von 
der Pfarrgemeinde bzw. von laut Wahl-
ordnung für Pfarrgemeinderäte § 3 Abs. 3) 
zugelassenen Wahlberechtigten gewählte 
Mitglieder, 

d) weitere hinzugewählte Mitglieder, die 
durch besondere Fachkenntnisse oder ihre 
Tätigkeit die Arbeit des Pfarrgemeindera-
tes fördern. Gehört kein/keine Vertre-
ter/Vertreterin der organisierten Jugend 
durch Wahl dem Pfarrgemeinderat an, so 
ist ein/eine Vertreter/Vertreterin der Ju-
gend, in der Regel ein/eine Vertre-
ter/Vertreterin eines Mitgliedsverbandes 
des Bundes der Deutschen Katholiken Ju-
gend (BDKJ), nach Anhörung der verant-
wortlichen Gremien der kirchlichen Ju-
gendarbeit hinzu zu wählen. Außerdem 
sollen hier nicht repräsentierte Gruppen 
(z. B. Verbände, Migranten/Migrantinnen, 
Berufsgruppen, Fachleute) und Ortsteile 
berücksichtigt werden. Die Zahl der hinzu 
gewählten Mitglieder darf die Hälfte der 
gewählten Mitglieder nicht überschreiten. 

2) Ein Mitglied der Kirchenverwaltung, das von 
dieser bestimmt wird, ist zu den Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates als Gast mit dem Recht 
der Meinungsäußerung einzuladen (vgl. Art. 
24 Abs. 2) der Ordnung für kirchliche Stiftun-

                                                      
1 Dazu gehören auch Ruhestandsgeistliche und Ständi-
ge Diakone mit Zivilberuf, wenn sie das von Seiten des 
Bischofs festgelegte Stundenmaß voll erfüllen, d.h. mit 
der erforderlichen Mindestzahl von 6 Wochenstunden 
im Einsatz sind und dafür einen entsprechenden Auf-
trag besitzen. 

gen in den bayerischen (Erz-)Diözesen 
(KiStiftO) in der Fassung vom 01.07.1997). 

3) Wählbar ist jeder/jede Katholik/Katholikin, 
der/die in der Ausübung seiner/ihrer allgemei-
nen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht be-
hindert ist, das 16. Lebensjahr vollendet und 
in der Pfarrgemeinde seine/ihre Hauptwoh-
nung hat. Gewählt werden können auch au-
ßerhalb der Pfarrgemeinde wohnhafte Katho-
liken/Katholikinnen, sofern sie am Leben der 
Pfarrgemeinde aktiv teilnehmen. 
Für Mitglieder nach § 3 Abs. 1 Buchst. c) und 
d) ist eine Mitgliedschaft in mehreren Pfarr-
gemeinderäten unzulässig mit Ausnahme der 
Missionsräte. 

4) Die Amtszeit des Pfarrgemeinderates beträgt 
vier Jahre, jedoch mit den Abweichungen, 
welche sich ggf. durch die Bestimmungen ü-
ber Beginn und Ende der Amtszeit ergeben 
können. Näheres regelt die Wahlordnung für 
den Pfarrgemeinderat in § 16. 

5) Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen 
kann ein Mitglied aus dem Pfarrgemeinderat 
ausgeschlossen werden. Der Ausschluss er-
folgt auf Antrag des Pfarrgemeinderates oder 
des Pfarrers durch den Erzbischof, nachdem 
die zuständige Schiedsstelle die Sach- und 
Rechtslage mit dem auszuschließenden Mit-
glied und Vertretern/Vertreterinnen des Pfarr-
gemeinderates erörtert hat. 

6) Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarrge-
meinderates oder des Pfarrers eine gedeihliche 
Zusammenarbeit nicht mehr gegeben, soll die 
zuständige Schiedsstelle angerufen werden. 
Gelingt es dieser nicht, eine Einigung herbei-
zuführen, verfügt der Erzbischof die erforder-
lichen Maßnahmen. Er kann auch Neuwahlen 
anordnen. 
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§ 4 Konstituierung 
1) Der Pfarrer bzw. Pfarradministrator oder 

der/die Pfarrbeauftragte lädt die gewählten 
und amtlichen Mitglieder zu einer Sitzung ein, 
die spätestens drei Wochen nach der Wahl 
stattfindet. In dieser Sitzung werden in der 
Regel die weiteren Mitglieder hinzugewählt. 

2) Bis zum Ablauf von weiteren zwei Wochen 
findet die konstituierende Sitzung statt, zu der 
der Pfarrer bzw. Pfarradministrator oder 
der/die Pfarrbeauftragte alle Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates einlädt. Bis zur Wahl 
des/der Vorsitzenden leitet der Pfarrer die Sit-
zung. Bei dieser Sitzung werden in der Regel 
die Wahlen nach § 5 durchgeführt. 

§ 5 Wahlen 
Der Pfarrgemeinderat wählt: 
a) den Vorsitzenden / die Vorsitzende und sei-

nen/ihre Stellvertreter / Stellvertreterin, 
b) den Schriftführer / die Schriftführerin 
c) die weiteren Vertreter / Vertreterinnen des 

Pfarrgemeinderates im Pfarrverbandsrat, 
d) den weiteren Vertreter / die weiteren Vertrete-

rin des Pfarrgemeinderates für den Dekanats-
rat, 

e) die Vertreter/Vertreterinnen der Pfarrgemein-
de in sonstige pfarrliche und überpfarrliche 
Gremien und Einrichtungen. 

Für die Positionen von a) bis d) sind nur ordentli-
che Mitglieder des Pfarrgemeinderates nach § 3 
Abs. 1 Buchst. c) und d) wählbar. Näheres zu den 
Wahlen und ihrer Durchführung regelt die Ge-
schäftsordnung für den Pfarrgemeinderat. 

§ 6 Einführung des Pfarrgemeinderates in 
die Pfarrgemeinde 

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind vom 
Pfarrer bzw. Pfarradministrator oder dem/der 
Pfarrbeauftragten alsbald in geeigneter Weise vor 
der Pfarrgemeinde in ihr Amt einzuführen. 

§ 7 Sitzungen 
1) Der Pfarrgemeinderat tritt in der Regel monat-

lich, mindestens aber einmal im Vierteljahr 
und außerdem dann zusammen, wenn ein Mit-
glied des Vorstandes oder ein Drittel der Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates dies verlangt. 

2) Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind 
öffentlich, soweit nicht Personalangelegenhei-

ten beraten werden oder der Pfarrgemeinderat 
die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung be-
schließt. 

3) Die Vorsitzenden der vom Pfarrgemeinderat 
eingerichteten Sachbereichsgremien und die 
Sachbeauftragten haben, soweit sie nicht Mit-
glieder des Pfarrgemeinderates sind, das 
Recht, an den Sitzungen des Pfarrgemeindera-
tes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

§ 8 Beschlussfassung 
1) Der Pfarrgemeinderat fasst seine Beschlüsse 

in der Regel in der Pfarrgemeinderatssitzung. 
Beschlüsse können in begründeten Einzelfäl-
len und bei besonderer Eilbedürftigkeit außer-
halb von Sitzungen gefasst werden, wenn 
sämtliche stimmberechtigte Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates an dem Beschlussverfah-
ren beteiligt werden. Eine solche Beschluss-
fassung kann jedoch nicht stattfinden, wenn 
drei Mitglieder des Pfarrgemeinderates dem 
Umlaufverfahren schriftlich widersprechen. 

2) Der Pfarrgemeinderat ist beschlussfähig, wenn 
zu der Sitzung entsprechend der Geschäfts-
ordnung ordnungsgemäß eingeladen und mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist 
die Beschlussfähigkeit wegen der zu geringen 
Zahl der anwesenden Mitglieder nicht gege-
ben, so ist der Pfarrgemeinderat bei der nächs-
ten ordnungsgemäß einberufenen Sitzung zur 
gleichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. Er 
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen der anwe-
senden Mitglieder, wobei Stimmenthaltungen 
als nicht gültige Stimmen behandelt werden. 

3) Der Pfarrgemeinderat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Beschließt er keine Ge-
schäftsordnung, gilt die Mustergeschäftsord-
nung für den Pfarrgemeinderat in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. 

4) Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- 
und Sittenlehre oder dem allgemeinen oder di-
özesanen Kirchenrecht widersprechen, können 
nicht gefasst werden. In Zweifelsfällen ent-
scheidet der Erzbischof unter Angabe der 
Gründe. 

5) Erklärt der Pfarrer bzw. Pfarradministrator 
oder der/die Pfarrbeauftragte förmlich auf 
Grund der durch sein Amt gegebenen pastora-
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len Verantwortung und unter Angabe der 
Gründe, dass er gegen einen Antrag stimmen 
muss, so ist in dieser Sitzung eine Beschluss-
fassung nicht möglich. Das gleiche Recht steht 
für die Bereiche Gottesdienst, Sakramente und 
Verkündigung ggf. dem priesterlichen Leiter 
der Seelsorge zu. Die anstehende Frage ist im 
Pfarrgemeinderat in angemessener Frist erneut 
zu beraten. Kommt auch hier eine Einigung 
nicht zustande, soll die zuständige Schiedsstel-
le angerufen werden. 

§ 9 Vorstand 
1) Der Pfarrgemeinderat bildet einen Vorstand. 

Dieser besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden des Pfarrgemeinde-

rates und seinem/seiner/ihrem/ihrer Stell-
vertreter/Stellvertreterin und dem/der 
Schriftführer/Schriftführerin, 

b) dem Pfarrer bzw. Pfarradministrator oder 
dem/der Pfarrbeauftragten. 

2) Der/die Vorsitzende bereitet mit dem Vor-
stand die Sitzungen des Pfarrgemeinderates 
vor. Er/sie beruft die Sitzungen des Pfarrge-
meinderates unter Angabe der Tagesordnung 
ein und leitet sie. Der/die Vorsitzende kann 
sich von seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertre-
ter / Stellvertreterin vertreten lassen. 

3) Der/die Vorsitzende hat insbesondere für eine 
lebendige zeitnahe Arbeit des Pfarrgemeinde-
rates in den Bereichen des Weltdienstes zu 
sorgen. Er/sie vertritt den Pfarrgemeinderat 
nach außen. Der Pfarrer trägt als der vom Erz-
bischof entsandte Seelsorger und Leiter der 
Pfarrgemeinde besondere Verantwortung für 
die Einheit der Pfarrgemeinde sowie für die 
Einheit mit dem Erzbischof und dadurch mit 
der Weltkirche, für die rechte Verkündigung 
der Heilsbotschaft sowie für die Feier der Li-
turgie und Sakramente. 

4) Der/die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, 
im Verhinderungsfalle dessen/deren Stellver-
treter/in, ist zu den Sitzungen der Kirchenver-
waltung jeweils als Gast mit dem Recht der 
Meinungsäußerung einzuladen, falls er/sie ihr 
nicht schon als Mitglied angehört (Artikel 24 
Abs. 3) der Ordnung für kirchliche Stiftungen 
in den bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) 
in der Fassung vom 01.07.1997). 

 

§ 10 Haushaltsplanung 
1) Vor Verabschiedung des Haushaltsplanes für 

die Pfarrgemeinde ist der Pfarrgemeinderat 
verpflichtet, eine Stellungnahme gegenüber 
der Kirchenverwaltung zum Haushaltsentwurf 
abzugeben. Die Kirchenverwaltung kann den 
darin enthaltenen Änderungsvorschlägen ent-
sprechen oder den Haushaltsplan unverändert 
beschließen und mit der Stellungnahme des 
Pfarrgemeinderates der kirchlichen Stiftungs-
aufsichtsbehörde vorlegen (Artikel 26 Abs. 9) 
der Ordnung für kirchliche Stiftungen in den 
bayerischen (Erz-)Diözesen (KiStiftO) in der 
Fassung vom 01.07.1997). 

2) Rechtzeitig zu den Beratungen des Haushaltes 
der Kirchenstiftung erstellt der Pfarrgemeinde-
rat seinen eigenen Haushaltsplan unter Be-
rücksichtigung seiner laufenden Aufgaben und 
der geplanten Vorhaben für das folgende 
Haushaltsjahr. 

§ 11 Sachbeauftragte und  
Sachbereichsgremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und ständigen Mitarbeit 
des Pfarrgemeinderates bedürfen, kann der 
Pfarrgemeinderat Sachbereichsgremien bilden, 
Sachbeauftragte bestellen oder andere Formen 
der Zusammenarbeit wählen. 

2) Die Sachbeauftragten und Sachbereichsgre-
mien haben die Aufgabe, in ihrem jeweiligen 
Sachbereich die Entwicklung zu beobachten, 
den Pfarrgemeinderat, Einrichtungen der 
Pfarrgemeinde und die in dem jeweiligen 
Sachbereich tätigen Verbände und Institutio-
nen zu beraten sowie Maßnahmen, für die kein 
Träger vorhanden ist, selbständig im Einver-
nehmen mit dem Pfarrgemeinderat durchzu-
führen.  
Erklärungen und Verlautbarungen an die Öf-
fentlichkeit bedürfen der Zustimmung des 
Vorstandes des Pfarrgemeinderates. 

3) Zur Mitarbeit in diesen Sachbereichsgremien 
aber auch in anderen vom Pfarrgemeinderat 
benützten Formen der Zusammenarbeit und 
als Sachbeauftragte können auch Personen he-
rangezogen werden, die nicht Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates sind. 
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§ 12 Überpfarrliche Zusammenarbeit 
1) Pfarrgemeinderäte, die auf Grund ihrer örtli-

chen Situation, ihrer strukturellen Gemein-
samkeiten oder wegen ihrer Zugehörigkeit 
zum gleichen Pfarrverband eine engere Zu-
sammenarbeit beschließen, können ihre Auf-
gaben auch in gelegentlichen oder regelmäßi-
gen gemeinsamen Sitzungen erledigen, für 
welche dann die Regelungen für den Pfarrge-
meinderat entsprechend anzuwenden sind, 
wobei eine kollegiale Sitzungsleitung zu ver-
einbaren ist. 

2) Die eigenen Belange einer Einzelpfarrei sind 
ausschließlich vom jeweils zuständigen Pfarr-
gemeinderat gesondert zu behandeln. 

3) Der einzelne Pfarrgemeinderat bleibt rechtlich 
selbstständig. 

4) Die Zusammenarbeit von Pfarrgemeinderäten 
gemäß § 11 ist an den Bedürfnissen der ein-
zelnen Pfarrei zu orientieren. 

§ 13 Protokollführung 
1) Über die Beratungen und Beschlüsse des 

Pfarrgemeinderates und des Vorstandes ist je-
weils ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das 
von dem/der jeweiligen Vorsitzenden und 
dem/der jeweiligen Protokollführer/Protokoll-
führerin zu unterschreiben ist und das allen 
Mitgliedern des jeweiligen Organs zugeleitet 
werden muss. 

2) Die Ergebnisse jeder Pfarrgemeinderatssit-
zung sind der Pfarrgemeinde möglichst umge-
hend bekannt zu machen, in der Regel durch 
Aushang des Protokolls. 

3) Die Protokolle über die Sitzungen des Pfarr-
gemeinderates gehören zu den amtlichen Ak-
ten und sind im Pfarrarchiv aufzubewahren. 

§ 14 Pfarrversammlung 
1) Der Pfarrgemeinderat lädt einmal im Jahr die 

Pfarrgemeinde zu einer Pfarrversammlung ein. 
2) Aufgabe der Pfarrversammlung ist es, 

a) den Tätigkeitsbericht des Pfarrgemeinde-
rates entgegenzunehmen, 

b) Fragen des kirchlichen und öffentlichen 
Lebens zu erörtern, 

c) dem Pfarrgemeinderat Anregungen und 
Vorschläge für seine Arbeit zu geben. 

§ 15 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, sowie die 
Mitglieder der Sachbereichsgremien haben An-
spruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die 
ihnen bei der Erfüllung ihrer satzungsmäßigen 
Aufgaben entstehen. 

§ 16 Schiedsverfahren 
Die Aufgaben der Schiedsstelle nach § 3 Abs. 5 
und 6) und § 8 Abs. 5) nimmt der Geschäftsfüh-
rende Vorstand des Diözesanrates wahr. 
 
Die Satzung für die Pfarrgemeinderäte in der Fas-
sung vom 10. November 1997 wurde von der 
Vollversammlung des Diözesanrates am 08./09. 
Oktober 2004 geändert. Auf der Grundlage dieser 
Änderungsbeschlüsse wird diese Satzung für 
Pfarrgemeinderäte in der vorliegenden Form in 
Kraft gesetzt. 
 
 
München, den 11. Mai 2005 
 
 
 
 

Erzbischof 
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Ausführungs-Richtlinien zu der Satzung für Pfarrgemeinderäte 
der Erzdiözese München und Freising 

1. Um die Funktionen und Aufgaben des Pfarr-
gemeinderates näher zu konkretisieren, wer-
den folgende Richtlinien erlassen: 

1.1 Beratungsfunktion 
Der Pfarrgemeinderat als Organ zur Beratung 
pastoraler Fragen in der Pfarrgemeinde berät 
den Pfarrer in seinen Aufgaben. Vorausset-
zung für eine sachgerechte Beratung ist recht-
zeitige, umfassende Information über wichti-
ge, die Pfarrgemeinde betreffende Angelegen-
heiten, bevor Entscheidungen getroffen wer-
den. 
Auf Antrag des Pfarrers oder eines Mitgliedes 
des Pfarrgemeinderates wird nach der Infor-
mation die Angelegenheit beraten und gege-
benenfalls ein meinungs- und willensbildender 
Beschluss herbeigeführt. Dieser Beschluss gilt 
als Empfehlung an den Pfarrer. Sieht sich der 
Pfarrer außerstande, der Empfehlung zu fol-
gen, ist er gehalten, seine Ablehnung vor dem 
Pfarrgemeinderat zu begründen. 

1.2 Koordinationsfunktion 
Eine gute Zusammenarbeit setzt voraus, dass 
die einzelnen katholischen Organisationen und 
Apostolatsgruppen unter Wahrung ihrer Ei-
genständigkeit zum Wohle der Pfarrgemeinde 
tätig werden. Dazu gehört der Austausch von 
Erfahrungen und Gedanken, besonders in per-
sönlichen Begegnungen. Der Pfarrgemeinderat 
ist über die jeweiligen Schwerpunktbildungen 
und Aktivitäten zu informieren. 
Dabei soll folgendes beachtet werden: 
a) Allen Mitgliedern des Pfarrgemeinderates 

und allen Organisationsleitungen muss be-
kannt sein, welche Aufgaben von einzel-
nen Personen, Organisationen und Grup-
pen wahrgenommen oder übernommen 
werden können. 

b) Vom Pfarrgemeinderat wird ein Terminka-
lender aller Veranstaltungen, auch der Or-
ganisations- und Apostolatsgruppen, ge-
führt und allen Beteiligten zugeleitet. 

c) Die Jahresprogramme und Jahresaufgaben 
der Organisationen und Gruppen werden 
untereinander ausgetauscht. 

d) Vor wichtigen Entscheidungen im Pfarr-
gemeinderat, durch welche die Interessen 
der Organisationen und Gruppen in beson-
derer Weise berührt sind, gibt der Pfarr-
gemeinderat ihnen die Möglichkeit zu ei-
ner Stellungnahme. 

1.3 Kooperationsfunktion 
Der Pfarrgemeinderat kann Aufgaben be-
schließen und selbst durchführen, wenn kein 
anderer geeigneter Träger vorhanden ist. Es 
entspricht der gemeinsamen Verantwortung 
für die Pfarrgemeinde, dass sich die Organisa-
tionen und Gruppen in der Pfarrgemeinde 
nach Kräften für die Durchführung solcher 
Aufgaben zur Verfügung stellen. Bei einem 
Beschluss, in dem der Amtsbereich des Pfar-
rers berührt wird, ist das Einverständnis mit 
dem Pfarrer herbeizuführen. 

1.4 Vertretungsfunktion 
Der Pfarrgemeinderat vertritt Anliegen der 
Katholiken in der Öffentlichkeit. Bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben wird er die 
verschiedenen Meinungsrichtungen gewissen-
haft berücksichtigen und gegebenenfalls vor 
einer öffentlichen Äußerung die Möglichkeit 
der Anhörung geben. 
 

2. Zur Klärung der Zuständigkeit des Pfarrge-
meinderates und zur Intensivierung der Arbeit 
wird folgendes bestimmt: 

2.1 Der Pfarrgemeinderat ist rechtzeitig zu infor-
mieren über: 
Neugründungen und Auflösungen von katholi-
schen Gruppen und Organisationen. 

2.2 Der Pfarrgemeinderat ist vor Entscheidungen 
zu hören, insbesondere über: 
a) Änderungen der Pfarrorganisation und der 

Pfarreigrenzen, 
b) Erstellung einer Pfarrbeschreibung bei der 

Neubesetzung der Pfarrei, 
c) Stellenerrichtung und Anstellung der 

haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter / 
Mitarbeiterinnen, soweit die Kirchenstif-
tung Anstellungsträger ist, 
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d) Berufung von Laien zum Predigtdienst, zu 
Kommunionhelfern / Kommunionhelferin-
nen und Wortgottesdienstleitern / Wort-
gottesdienstleiterinnen, 

e) Planung einer Mission. 

2.3 Zur Unterstützung des Pfarrers wirkt der 
Pfarrgemeinderat mit, unter anderem bei: 
a) der Durchführung einer Mission oder be-

sonderer geistlicher Tage, 
b) der Gestaltung der gottesdienstlichen Fei-

ern, 
c) der Sakramentenvorbereitung, 
d) der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemein-

de, z. B.:  
- Redaktionelle Gestaltung des Pfarr-

briefes (Aufstellung eines Redaktions-
teams), 

- Gestaltung und Führung der Pfarrbü-
cherei, 

- Gestaltung des Schaukastens, 
- Führung des Schriftenstandes, 

e) den Visitationsberichten, 
f) der Förderung und Begleitung des schuli-

schen Religionsunterrichtes, 
g) der Gründung verbandlicher Jugendgrup-

pen, 
h) der missionarischen Aktivierung der 

Pfarrgemeinde. 

2.4 Eine Zustimmung des Pfarrgemeinderates ist 
anzustreben bei: 
a) Planung von pastoralen Schwerpunkten, 
b) wichtigen Fragen, die das Leben der Pfarr-

gemeinde betreffen, z.B.: 
- Gestaltung von kirchlichen Festtagen 

und gottesdienstlichen Feiern der 
Pfarrgemeinde, sowie von Prozessio-
nen und Bittagen, 

- Festlegen der Gottesdienstzeiten, 
- Herausgabe eines Pfarrbriefes, 
- Neugründung von Kindertagesstätten. 
Ist eine Zustimmung des Pfarrgemeindera-
tes trotz gegenseitigen Bemühens nicht er-
reichbar, so hat der jeweilige Entschei-
dungsträger seine abweichende Entschei-
dung gegenüber dem Pfarrgemeinderat zu 
begründen. 

c) Aufgaben im Bereich der Kirchenverwal-
tung 
- Verabschiedung des Haushaltes der 

Pfarrgemeinde durch die Kirchenver-
waltung, 

- Bauliche Maßnahmen in der Pfarrge-
meinde, 

- Friedhofsangelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung. 

Kann die Kirchenverwaltung den Anträgen 
und Wünschen des Pfarrgemeinderates 
zum Haushalt und bei baulichen Änderun-
gen nicht stattgeben, ist bei der Einrei-
chung an die kirchliche Behörde die Stel-
lungnahme des Pfarrgemeinderates beizu-
fügen. 

2.5 Der Pfarrgemeinderat beschließt und veran-
lasst: 

a) Maßnahmen im Bereich der sozialen und 
caritativen Dienste in der Pfarrgemeinde, 
z.B. 
- Altenarbeit, 
- Familienarbeit, 
- Behindertenarbeit, 
- Ausländerarbeit. 

b) Maßnahmen in der Bildungsarbeit, z. B.: 
- Zusammenstellung des örtlichen Ver-

anstaltungsangebotes, 
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Ka-

tholischen Kreisbildungswerk (bzw. 
Münchener Bildungswerk), 

- Zusammenarbeit mit etwaigen anderen 
Trägern und Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung in der Pfarrgemein-
de. 

c) Maßnahmen im pädagogischen Bereich, 
z.B.: 
- Mitwirkung in den Elternbeiräten der 

Kindertagesstätten und Schulen, 
- Pflege des Kontaktes zwischen Pfarr-

gemeinde - Lehrerschaft - Elternschaft. 
d) Maßnahmen im gesellschaftspolitischen 

Bereich, z.B.: 
- öffentliches Kulturleben, 
- Kontakt zur politischen Gemeinde, den 

Bezirksausschüssen und politischen 
Parteien (Einreichung von Ratschlägen 
und Anregungen), 
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- Stellungnahme zu politischen Ent-
scheidungen, 

- Berufs- und Arbeitswelt, 
- Umweltschutz (Bewahrung der Schöp-

fung). 

e) Maßnahmen in Fragen der Öffentlichkeits-
arbeit des Pfarrgemeinderates. 

 
Alle Beschlüsse des Pfarrgemeinderates, die fi-
nanzielle Aufwendungen erfordern, setzen die 
Genehmigung der Mittel durch die zuständigen 
Stellen voraus. 
Zur Vorbereitung der Beschlüsse bedient sich der 
Pfarrgemeinderat der Sachausschüsse bzw. der 
Sachbeauftragten. 
Für folgende Bereiche sollen Sachausschüsse/ 
Sachbeauftragte vorgesehen werden: 

­ Ehe und Familie 

­ Schule und Erziehung 

­ Jugendarbeit 

­ Erwachsenenbildung 

­ Soziale und caritative Aufgaben 

­ Ökumenische Arbeit 

­ Öffentlichkeitsarbeit 

­ Kirche und Arbeitswelt 

­ Politik und gesellschaftliches Leben 

­ Laiendienste in Verkündigung, Seelsorge und 
Liturgie 

­ Altenarbeit 

­ Feste und Feiern, geselliges Leben 

­ Mission, Entwicklung und Frieden 

­ Fragen der ländlichen Entwicklung 

­ Freizeit und Tourismus 

­ Ausländische Mitbürger 

­ Schöpfung und Umweltfragen 

3. Geschäftsordnung 
Der Pfarrgemeinderat gibt sich in der ersten Sit-
zung nach der konstituierenden eine Geschäfts-
ordnung. Beschließt er keine Geschäftsordnung 
gilt die Mustergeschäftsordnung für die Pfarrge-
meinderäte in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Vorstehende Ausführungsrichtlinien werden hier-
mit für die Erzdiözese in Kraft gesetzt. 
 
 
 
München, den l. Dezember 1993 
 
 
Dr. Robert Simon, 
Generalvikar 
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Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat 

Auf Grund der am 11. Mai 2005 erlassenen „Sat-
zung für Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese Mün-
chen und Freising“ wird folgende Wahlordnung in 
Kraft gesetzt: 

§ 1 Aufgaben des Pfarrgemeinderates im 
Rahmen der Wahlordnung 

1) Die Vorbereitung und Durchführung der 
Pfarrgemeinderatswahl ist Aufgabe des amtie-
renden Pfarrgemeinderates. Dabei hat er ins-
besondere: 
a) den Wahlablauf zu planen und festzule-

gen, 
b) das Interesse aller Mitglieder der Pfarrge-

meinde zu wecken, um eine möglichst 
große Wahlbeteiligung zu erreichen, 

c) einen Überblick über die bisherige Arbeit 
des Pfarrgemeinderates zu geben, um die 
Bedeutung eines Pfarrgemeinderates für 
die ganze Pfarrgemeinde sichtbar zu ma-
chen, 

d) geeignete Kandidaten/Kandidatinnen zu 
gewinnen, 

e) einen Wahlausschuss zu bilden, 
f) die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 

zu wählenden Pfarrgemeinderates festzu-
legen. 

2) Wo bisher kein Pfarrgemeinderat bestand, 
übernimmt der gem. § 6 Abs. 2) gebildete 
Wahlausschuss sinngemäß die oben genannten 
Aufgaben. 

§ 2 Zahl der Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates  

1) Die Zahl der Mitglieder des Pfarrgemeindera-
tes beträgt insgesamt in der Regel in Pfarrge-
meinden 

 

bis 1.000 Katholiken/Katholikinnen 4 - 9 
1.001 bis 
3.000 

Katholiken/Katholikinnen 6 - 12 

3.000 bis 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 8 - 15 

mehr als 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 10 - 18 

 

Auf diese Zahl werden die Mitglieder nach § 3 
Abs. 1 Buchst a) und b) der Satzung für Pfarr-
gemeinderäte nicht angerechnet. 

2) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates beträgt in Pfarrgemeinden  

 

bis 1.000 Katholiken/Katholikinnen 4 - 6 
1.001 bis 
3.000 

Katholiken/Katholikinnen 6 - 8 

3.000 bis 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 8 - 10 

mehr als 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 10 - 12 

 

3) Der Pfarrgemeinderat beschließt im Rahmen 
von Abs. 2) die Zahl der nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c) der Satzung für Pfarrgemeinderäte 
zu wählenden Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates. 

4) Eine Abweichung von der Regel gemäß § 2 
Abs. 2) in die nächst höhere oder nächst nied-
rigere Stufe kann erfolgen, wenn der Pfarrge-
meinderat dies mit der Mehrheit von drei 
Viertel der Stimmen beschließt. 

§ 3 Wahl durch die Pfarrgemeinde 
1) Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates nach § 

2 Abs. 3) und 4) werden von allen wahlbe-
rechtigten Pfarrgemeindemitgliedern in ge-
heimer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Pfarr-
gemeinde, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben und im Übrigen die Voraus-
setzungen nach § 4 erfüllen, wobei jedoch für 
minderjährige Wahlberechtigte die Glied-
schaftsrechte nicht vorliegen brauchen, die sie 
aufgrund ihrer Minderjährigkeit nicht besit-
zen. 

2) Das Wahlrecht für deutschsprachige Katholi-
ken/Katholikinnen kann nur einmal und 
grundsätzlich nur in der Pfarrgemeinde ausge-
übt werden, in der das Pfarrgemeindemitglied 
seine Hauptwohnung hat. Fremdsprachige Ka-
tholiken/Katholikinnen besitzen zusätzlich 
zum aktiven und passiven Wahlrecht gem. 
dieser Ordnung aktives und passives Wahl-
recht gem. der Satzung für die Missionsräte in 
den Fremdsprachigen Missionen der Erzdiöze-
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se München und Freising. Der Nachweis des 
Wohnsitzes kann durch Vorlage des Personal-
ausweises oder auf andere Weise geführt wer-
den. 

3) In Ausnahmefällen kann wahlberechtigten 
Personen, die ihre Hauptwohnung außerhalb 
der Pfarrei haben, auf Antrag ein Wahlrecht 
gewährt werden. Die Entscheidung darüber 
fällt der Wahlausschuss. Eine Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis der aufnehmenden 
Pfarrgemeinde kann erst erfolgen, wenn die 
Streichung im Wählerverzeichnis der abge-
benden Pfarrgemeinde nachgewiesen ist. 

4) Ausnahmeregelung zum aktiven Wahlrecht 
a) Zur Erreichung des aktiven Wahlrechtes 

des Wählers/der Wählerin in der „Wahl-
pfarrei“ muss dieser das Formular für die 
Streichung im Wählerverzeichnig der 
Pfarrgemeinde, in der der Wähler seine 
Hauptwohnung hat, und zur Eintragung in 
das Wählerverzeichnig der „Wahlpfarrei“ 
vom Wahlausschuss der Pfarrgemeinde, in 
der der Wähler seine Hauptwohnung hat, 
bestätigen lassen und in der „Wahlpfarrei“ 
bei der Wahl vorlegen. 

b) Kriterien für eine Änderung des aktiven 
Wahlrechts: 
- kontinuierliches Engagement in der 

„Wahlpfarrei“ (über den Gottesdienst-
besuch hinaus), 

- kontinuierliche Ausübung eines oder 
mehrerer ehrenamtlicher Tätigkeiten. 

Dies ist grundsätzlich vom Wahlausschuss 
festzustellen. 

c) Die Entscheidung des Wahlausschusses 
der „Wahlpfarrei“ ist endgültig und nicht 
anfechtbar. 

§ 4 Wählbarkeit 
Wählbar ist jeder Katholik / jede Katholikin, 
der/die in der Ausübung seiner/ihrer allgemeinen 
altersgemäßen kirchlichen Gliedschaftsrechte 
nicht behindert ist, das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und in der Pfarrgemeinde wohnt. Gewählt 
werden können auch außerhalb der Pfarrgemeinde 
wohnende Katholiken / Katholikinnen, sofern sie 
am Leben der Pfarrgemeinde aktiv teilnehmen. 
Eine Kandidatur in mehreren Pfarrgemeinderäten 
ist unzulässig. Auf § 3 Abs. 3) der Satzung für 
Pfarrgemeinderäte wird verwiesen. 

§ 5 Hinzuwahl von Mitgliedern nach § 3 
Abs. 1 Buchst. d) der Satzung für 
Pfarrgemeinderäte 

1) Die nach § 3 Abs. 1) Buchst. c) gewählten und 
die Mitglieder nach § 3 Abs. 1) Buchst. a) und 
b) der Satzung für Pfarrgemeinderäte können 
weitere Mitglieder im Rahmen des § 2 Abs. 1) 
bzw. Abs. 4) der Wahlordnung in den Pfarr-
gemeinderat hinzuwählen.  

2) Nicht repräsentierte Gruppen und Ortsteile 
sollen bei der Hinzuwahl angemessen berück-
sichtigt werden. 

3) Eine Hinzuwahl kann auch im Rahmen der 
nach § 2 Abs. 1) bzw. 4) festgelegten Zahl 
noch im Verlaufe der Amtsperiode für die 
restliche Amtsperiode vorgenommen werden. 

4) Die Zahl der hinzu gewählten Mitglieder darf 
die Hälfte der gewählten Mitglieder nicht ü-
berschreiten.  

§ 6 Zusammensetzung des  
Wahlausschusses 

1) Zur Vorbereitung der Wahl bildet der Pfarr-
gemeinderat mindestens sieben Wochen vor 
dem Wahltermin einen Wahlausschuss. 

2) Dem Wahlausschuss gehören an: 
a) der Pfarrer bzw. der Pfarradministrator 

oder der/die Pfarrbeauftragte, 
b) zwei von der Kirchenverwaltung aus den 

eigenen Reihen zu wählende Mitglieder, 
c) drei bis sechs vom bisherigen Pfarrge-

meinderat aus den eigenen Reihen zu 
wählende Mitglieder. 

Wo kein Pfarrgemeinderat besteht, beruft der 
Pfarrer bzw. Pfarradministrator oder der/die 
Pfarrbeauftragte drei bis sechs wahlberechtigte 
Pfarrgemeindemitglieder in den Wahlaus-
schuss. 

3) Der Wahlausschuss bestellt für die Durchfüh-
rung der Wahl aus seinen Reihen einen Wahl-
ausschussvorstand (Vorsitzender / Vorsitzen-
de, Stellvertreter / Stellvertreterin, Schriftfüh-
rer / Schriftführerin). 

§ 7 Aufgaben des Wahlausschusses 
Der Wahlausschuss hat die Aufgaben, 

1) für die öffentliche Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen zu sorgen, 
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2) die Entscheidung über die Zuerkennung des 
aktiven Wahlrechts nach § 3 Abs. 3) von Per-
sonen zu treffen, die in der Pfarrgemeinde 
nicht ihre Hauptwohnung haben, 

3) die Wählbarkeit der vorgeschlagenen Kandi-
daten/Kandidatinnen im Rahmen des § 4 zu 
prüfen, festzustellen und über die Zulassung 
vorgeschlagener Kandidaten / Kandidatinnen, 
die außerhalb der Pfarrgemeinde ihre Haupt-
wohnung haben, zu entscheiden, 

4) die endgültige Liste der Kandida-
ten/Kandidatinnen für die Wahl des Pfarrge-
meinderates zu erstellen, 

5) die Liste der Kandidaten/Kandidatinnen des 
Pfarrgemeinderates gemäß § 8 Abs. 6 bekannt 
zu geben, 

6) den Ort (Wahllokal) und die Zeitdauer der 
Wahl festzulegen (bei großen Pfarrgemeinden 
oder bei Pfarrgemeinden mit mehreren Orten 
sollen mehrere Wahllokale eingerichtet wer-
den), 

7) das Wahlergebnis zu prüfen und endgültig 
festzustellen, 

8) für die Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
gemäß § 14 Abs. 1) zu sorgen, 

9) zu Einsprüchen nach § 14 Abs. 2) gegen die 
Wahl eine Stellungnahme zu verfassen und 
dem Erzbischöflichen Ordinariat zur Ent-
scheidung vorzulegen. 

§ 8 Wahlvorschlag 
1) Die Pfarrgemeinde ist öffentlich aufzufordern, 

innerhalb von vier Wochen Kandidaten/Kan-
didatinnen beim Wahlausschuss vorzuschla-
gen. Jeder Vorschlag darf mehrere Namen 
enthalten, für jeden Vorschlag sind Unter-
schriften von sechs Wahlberechtigten erfor-
derlich. Vorschlagsberechtigt sind nur Mit-
glieder der Pfarrgemeinde, die in ihr wohnen. 

2) Jede katholische Organisation ist vom Wahl-
ausschuss aufzufordern, innerhalb von vier 
Wochen vor Aufstellung der Vorschlagsliste 
Kandidaten/Kandidatinnen vorzuschlagen. 
Dieser Vorschlag ist von zwei Mitgliedern des 
Vorstandes der Organisation zu unterschrei-
ben. 

3) Jedem Vorschlag ist die schriftliche Einver-
ständniserklärung des/der Kandidaten/Kandi-

datin zur Aufnahme in den Wahlvorschlag 
beizufügen. 

4) Der Wahlausschuss stellt auf Grund der ein-
gegangenen Wahlvorschläge die endgültige 
Liste der Kandidaten/Kandidatinnen auf und 
ergänzt sie, wenn nötig. Die Zahl der Kandi-
daten/Kandidatinnen soll in der Regel mindes-
tens 50 % höher sein als die Zahl der zu wäh-
lenden Pfarrgemeinderäte nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c) der Satzung für Pfarrgemeinderäte. 

5) In der Liste der Kandidaten/Kandidatinnen 
sind die Namen der Kandidaten/Kandida-
tinnen in alphabetischer Reihenfolge (mit An-
gabe von Adresse, Alter und Beruf, bei Ver-
tretern einer Organisation die Zugehörigkeit 
zur Organisation) aufzuführen. 

6) Der Wahlausschuss gibt spätestens 14 Tage 
vor der Wahl die Liste der Kandida-
ten/Kandidatinnen, sowie Ort und Zeitdauer 
der Wahl der Pfarrgemeinde bekannt durch 
a) Bekanntgabe in den Sonntagsgottesdiens-

ten, und/oder 
b) Veröffentlichung im Pfarrbrief oder Got-

tesdienstanzeiger, und/oder 
c) Anschlag (Plakat). 

§ 9 Wahltermin 
1) Der Wahltermin wird vom Erzbischof nach 

Anhörung des Vorstandes des Diözesanrates 
für alle Pfarrgemeinden des Erzbistums ver-
bindlich festgesetzt. 

2) Der Vorstand des Diözesanrates kann aus 
schwerwiegendem Grund im Einzelfall auf 
Antrag des Pfarrgemeinderates eine Abwei-
chung vom allgemeinen Wahltermin bis zu 
zwei Wochen genehmigen. 

§ 10 Aufgaben des  
  Wahlausschussvorstandes 

Der vom Wahlausschuss gebildete Wahlaus-
schussvorstand hat für den ungestörten Ablauf der 
Wahl zu sorgen, die Namen der Wäh-
ler/Wählerinnen, die ihre Stimmen abgeben, fest-
zuhalten, danach die Stimmzettel entgegenzuneh-
men und die Zählung der abgegebenen Stimmen 
vorzunehmen. Über die Wahlhandlung hat der 
Wahlausschussvorstand ein Protokoll zu erstellen, 
das von den Mitgliedern des Wahlausschussvor-
standes zu unterzeichnen ist. 
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§ 11 Wahlhandlung 
1) Die Wähler haben zum Nachweis ihrer Wahl-

berechtigung ihre Personalien bekannt zu ge-
ben, um den Abgleich mit den Wählerver-
zeichnis zu ermöglichen, wobei in Zweifels-
fällen die Personalpapiere vorzulegen sind. 

2) Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln, auf wel-
chen höchstens so viele Namen angekreuzt 
werden dürfen, wie Mitglieder nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c) der Satzung für Pfarrgemeinderäte 
in Verbindung mit § 2 und § 3 dieser Wahl-
ordnung zu wählen sind. Eine Häufelung der 
Stimmen ist unzulässig. 

§ 12 Briefwahl 
1) Das Wahlrecht kann auch in Form der Brief-

wahl ausgeübt werden. 
2) Der Wähler / die Wählerin erhält auf Anforde-

rung beim Wahlvorstand einen Stimmzettel, 
einen Wahlschein sowie zwei Umschläge. 

3) Bis zum Wahltag müssen der Stimmzettel und 
der Wahlschein beim Wahlvorstand eingegan-
gen sein. Darauf ist der Wähler / die Wählerin 
bei der Aushändigung der Unterlagen hinzu-
weisen. 

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses 
1) Gewählt sind diejenigen Kandida-

ten/Kandidatinnen, welche die meisten Stim-
men erhalten haben, in der Reihenfolge der für 
sie abgegebenen Stimmenzahl. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los. Ein abge-
gebener Stimmzettel ist ungültig, wenn auf 
ihm mehr Namen angekreuzt sind, als Kandi-
daten/Kandidatinnen zu wählen sind. Stimm-
zettel mit unklarer Kennzeichnung sind zu-
nächst auszuscheiden. Über ihre Gültigkeit ist 
vor Abschluss der Zählung durch den Wahl-
ausschuss zu entscheiden. 

2) Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis zu 
prüfen und endgültig festzustellen. 

3) Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das 
Protokoll des Wahlausschussvorstandes auf-
zunehmen, das anschließend dem/der Vorsit-
zenden des Pfarrgemeinderates und dem Pfar-
rer bzw. Pfarradministrator oder dem/der 
Pfarrbeauftragten zuzuleiten ist. 

4) Die Wahlunterlagen sind 10 Jahre im Pfarrar-
chiv aufzubewahren. Das Wahlprotokoll ist 
dauernd im Pfarrarchiv aufzubewahren. 

§ 14 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
1) Das Wahlergebnis ist in dem auf den Wahltag 

folgenden Sonntag in den Gottesdiensten be-
kannt zu geben und zu veröffentlichen. 

2) Einsprüche können innerhalb einer Woche 
nach Bekanntgabe beim Wahlausschussvor-
stand erhoben werden. 

3) Der Wahlausschuss hat etwaige Einsprüche 
mit seiner Stellungnahme unverzüglich dem 
Erzbischöflichen Ordinariat zur Entscheidung 
vorzulegen. 

§ 15 Bekanntgabe der endgültigen Zusam-
mensetzung des Pfarrgemeinderates 
(§ 3 Abs. 1 Buchst. a) - d) der Satzung 
für Pfarrgemeinderäte) 

Die Namen aller Mitglieder des Pfarrgemeindera-
tes sowie des/der Vorsitzenden und des/der Stell-
vertreters/Stellvertreterin sind vom Pfarrer bzw. 
Pfarradministrator oder dem/der Pfarrbeauftragten 
bis spätestes 5 Wochen nach der Wahl der Pfarr-
gemeinde bekannt zu geben. Ferner sind der De-
kanatsrat und der Diözesanrat über den Verlauf 
der Wahl (Wahlbericht) und die Zusammenset-
zung des Pfarrgemeinderates zu unterrichten. 

§ 16 Amtszeit der Pfarrgemeinderäte 
Nach § 3 Abs. 4 der Satzung für Pfarrgemeinderä-
te beträgt die Amtszeit der Pfarrgemeinderäte 4 
Jahre. Sie beginnt mit der konstituierenden Sit-
zung der Pfarrgemeinderäte, bzw. mit der Rechts-
wirksamkeit der jeweiligen Hinzuwahl und endet 
mit dem Beginn der konstituierenden Sitzung der 
neu gewählten Pfarrgemeinderäte, gemäß § 4 Abs. 
2 der Satzung für Pfarrgemeinderäte. 

§ 17 Vorzeitiges Ausscheiden von  
  Mitgliedern 

1) Scheidet ein nach § 3 dieser Wahlordnung 
gewähltes Mitglied des Pfarrgemeinderates 
vorzeitig aus, so rückt für den Rest der Amts-
zeit der/die nicht gewählte Kandi-
dat/Kandidatin mit der höchsten Stimmenzahl 
nach. Ist die Liste der Kandida-
ten/Kandidatinnen erschöpft, wählt der Pfarr-
gemeinderat mit einfacher Mehrheit bis zum 
Ende der Amtszeit ein Mitglied, allerdings nur 
soweit dadurch das Verhältnis von 2:1 von 
gewählten zu hinzugewählten Mitgliedern 
nach § 5 Abs. 4) dieser Wahlordnung nicht 
verletzt wird. 
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2) Scheidet ein/eine gewählter/gewählte Jugend-
vertreter/Jugendvertreterin aus, ist unabhängig 
vom Nachrücken des Ersatzmitgliedes gemäß 
Abs. 1 – sofern dieses nicht ebenfalls ein Ju-
gendvertreter / eine Jugendvertreterin ist – für 
den Rest der Amtszeit nach Anhörung der 
verantwortlichen pfarrlichen Gremien der 
kirchlichen Jugendarbeit ein Jugendvertreter / 
eine Jugendvertreterin nach zu wählen. Die 
Zahl der hinzu gewählten Mitglieder nach § 5 
dieser Wahlordnung kann dadurch überschrit-
ten werden. 

3) Für hinzugewählte Mitglieder nach § 5 dieser 
Wahlordnung, die vorzeitig ausscheiden, kann 
der Pfarrgemeinderat für den Rest der Amts-
zeit weitere Mitglieder hinzuwählen. 

4) Scheiden hinzugewählte Jugendvertreter/Ju-
gendvertreterinnen aus, sind nach Anhörung 
der verantwortlichen pfarrlichen Gremien der 
kirchlichen Jugendarbeit für den Rest der 
Amtszeit vom Pfarrgemeinderat Jugendvertre-
ter/Jugendvertreterinnen hinzu zu wählen. 

5) Scheiden mehr als die Hälfte der gewählten 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates durch 
Rücktritt gleichzeitig oder in engem zeitlichen 
Zusammenhang vor Ablauf von drei Viertel 
der Amtszeit aus dem Pfarrgemeinderat aus, 
sind innerhalb von 3 Monaten Nachwahlen für 
den Rest der Amtszeit durchzuführen in ent-
sprechender Anwendung der Bestimmungen 
der Rechtsgrundlagen für Pfarrgemeinderäte 
und dieser Wahlordnung. 

 

München, den 11. Mai 2005 

 
Erzbischof 
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Mustergeschäftsordnung für den Pfarrgemeinderat 

Beschlossen in der Diözesanratsvollversammlung 
am 08./09.10.2004 
 

Der folgende Entwurf einer Geschäftsordnung für 
die Arbeit des Pfarrgemeinderates will als Anre-
gung verstanden sein, die der jeweiligen Situation 
der verschiedenen Pfarrgemeinderäte angepasst 
werden kann. In seiner ersten Sitzung ist entspre-
chend der Satzung für die Pfarrgemeinderäte § 8 
Abs. 3 und der Ausführungs-Richtlinien zu der 
Satzung für Pfarrgemeinderäte Ziffer 3 eine Ge-
schäftsordnung zu beschließen. 

§ 1 Einberufung 
1. Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt 

schriftlich durch den Vorsitzenden/ die Vor-
sitzende mit Angabe von Ort und Zeit sowie 
der Tagesordnung. Sie hat mit angemessener 
Frist, in der Regel mindestens acht Tage vor 
der Sitzung, zu erfolgen. Der Termin und die 
Tagesordnung ist der Pfarrgemeinde rechtzei-
tig in geeigneter Form mitzuteilen. 

2. Bei besonders dringenden Angelegenheiten 
kann der/die Vorsitzende auf Grund eines ein-
stimmigen Beschlusses des Vorstandes kurz-
fristig einladen. 

3. Verlangt ein Mitglied des Vorstandes oder ein 
Drittel der Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
die Einberufung des Pfarrgemeinderates, dann 
hat der/die Vorsitzende des Pfarrgemeindera-
tes innerhalb von 14 Tagen den Pfarrgemein-
derat einzuberufen. 

§ 2 Sitzungsverlauf 
1. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden / 

die Vorsitzende findet in der Regel ein kurzes 
geistliches Gespräch statt. 

2. Wünsche zur Tagesordnung sollen möglichst 
zehn Tage vor der Sitzung bei einem Mitglied 
des Vorstandes genannt werden. Dringende 
Fälle können jederzeit angenommen werden. 

3. Gästen kann Rederecht eingeräumt werden, 
falls der Pfarrgemeinderat zustimmt. 

§ 3 Protokoll 
1. Das Protokoll, das gem. § 13 der Satzung für 

Pfarrgemeinderäte von jeder Sitzung anzufer-
tigen ist, ist den Mitgliedern des Pfarrgemein-

derates spätestens mit der Einladung zur neuen 
Sitzung in Abschrift zuzuleiten. 

2. Zu Beginn der neuen Pfarrgemeinderatssit-
zung sind Einsprüche gegen das Protokoll zu 
behandeln und gegebenenfalls zur Abstim-
mung zu bringen. Änderungen und Ergänzun-
gen auf Grund solcher Einsprüche sind dem 
Protokoll beizufügen. 

§ 4 Abstimmung 
1. Die Abstimmung über Anträge erfolgt in der 

Regel durch Handzeichen. Geheim ist abzu-
stimmen, wenn mindestens ein Mitglied dies 
verlangt. 

2. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder gefasst, wobei Stimmenthal-
tungen als nicht gültige Stimmen behandelt 
werden. 

§ 5 Wahlen 
1. Die Mitglieder des Vorstandes des Pfarrge-

meinderates und die hinzu zu wählenden Mit-
glieder werden in geheimer Wahl gewählt. Im 
Übrigen können Wahlen per Akklamation er-
folgen, soweit nicht ein stimmberechtigtes 
Mitglied des Pfarrgemeinderates geheime 
Wahlen verlangt. Es entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimm-
enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet nach dem drit-
ten Wahlgang das Los.  

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden in der 
Regel für die Dauer der Amtsperiode des 
Pfarrgemeinderates gewählt. Bei Ausscheiden 
eines Vorstandsmitgliedes erfolgt umgehend 
eine Nachwahl für den Rest der Amtsperiode. 

§ 6 Nicht-Teilnahme wegen persönlicher  
Beteiligung 

Ein Mitglied des Pfarrgemeinderates kann an der 
Beratung und Abstimmung über einen Tagesord-
nungspunkt nicht teilnehmen, wenn der Beschluss 
ihm selbst oder seinem Ehegatten /seiner Ehegat-
tin einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen 
kann. 
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§ 7 Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates müssen 
Angelegenheiten geheim halten, wenn die Ver-
traulichkeit vom Pfarrgemeinderat beschlossen 
wurde. Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist stets 
bei der Behandlung von personellen Angelegen-
heiten gegeben. 

 

Beschlossen in der Sitzung des Pfarrgemeinderates 
am 

 

 

 

Vorsitzende/r   Pfarrer/Pfarrbeauftragte/r 
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Satzung für Missionsräte in den Fremdsprachigen Missionen 
der Erzdiözese München und Freising 

§ 1 Missionsrat 
1) Der Missionsrat ist das vom Erzbischof aner-

kannte Organ im Sinne des Konzildekrets über 
das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordi-
nierung des Laienapostolats in der Gemeinde 
und zur Förderung der apostolischen Tätigkeit 
der Gemeinde. In sinngemäßer Anwendung 
des Konzildekrets über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe (Nr. 27) ist er zugleich das vom Erz-
bischof eingesetzte Organ zur Beratung pasto-
raler Fragen in der Mission. 

2) Den Missionsräten der Fremdsprachigen Mis-
sionen kommen aufgrund ihrer Aufgabe im 
Sinne von Abs. 1 die gleiche Bedeutung und 
Rechtsstellung zu wie den Pfarrgemeinderäten 
in den Pfarreien. 

§ 2 Aufgaben 
1) Der Missionsrat dient dem Aufbau einer le-

bendigen Gemeinde und der Verwirklichung 
des Heils- und Weltauftrages der Kirche. Auf-
gabe des Missionsrates ist es, in allen Fragen, 
die die Gemeinde betreffen, je nach Fachbe-
reichen und unter Beachtung diözesaner Rege-
lungen beratend mitzuwirken oder zu be-
schließen. 

2) Als Organ des Laienapostolats wird er unbe-
schadet der Eigenständigkeit der Gruppen und 
Verbände in der Mission in eigener Verant-
wortung tätig. Als Organ zur Beratung pasto-
raler Fragen berät und unterstützt er den Leiter 
der Fremdsprachigen Mission, dem unter der 
Autorität des Erzbischofs die Seelsorge als 
Dienst der Lehre, der Heiligung und der Lei-
tung der Gemeinde anvertraut ist (Christus 
Dominus 30). 

3) Die Aufgaben des Missionsrates bestehen vor 
allem darin,  
a) das Bewusstsein für die Mitverantwortung 

in der Gemeinde zu wecken und die eh-
renamtliche Mitarbeit zu aktivieren, insbe-
sondere 

­ Gemeindemitglieder für Dienste der 
Glaubensweitergabe zu gewinnen und 
für ihre Befähigung mitzusorgen, 

­ Anregungen und Vorschläge für die 
Gestaltung der Gottesdienste und die 
lebendige Teilnahme der ganzen Ge-
meinde an den liturgischen Feiern ein-
zubringen, 

b) den diakonischen Dienst im caritativen 
und sozialen Bereich zu fördern und die 
besondere Lebenssituation der verschie-
denen Gruppen und Generationen in der 
Gemeinde zu sehen, ihr in der Gemeinde-
arbeit gerecht zu werden und Möglichkei-
ten seelsorglicher Hilfe sowie Kontakt zu 
denen, die dem Gemeindeleben fern ste-
hen, aufzunehmen, 

c) gesellschaftliche und gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen und Probleme zu be-
obachten, zu überdenken und sachgerechte 
Vorschläge einzubringen sowie entspre-
chende Maßnahmen zu beschließen, ins-
besondere die Verantwortung der Ge-
meinde für Familie, Mission, Entwick-
lung, Frieden, Arbeitswelt, Technik und 
Umwelt zu wecken und zu fördern, 

d) katholische Organisationen, Einrichtungen 
und freie Initiativen unter Wahrung ihrer 
Eigenständigkeit zu fördern und im Dialog 
mit ihnen und anderen Gruppen in der 
Gemeinde Aufgaben und Dienste aufein-
ander abzustimmen, 

e) die Zusammenarbeit mit den Territorial-
pfarreien, den Dekanatsräten, dem Katho-
likenrat der Region München, dem Diöze-
sanrat der Katholiken in der Erzdiözese 
München und Freising und anderen 
Fremdsprachigen Missionen zu intensivie-
ren, 

f) die ökumenische Zusammenarbeit zu su-
chen und auszubauen, 

g) für die Verwirklichung der anstehenden 
Aufgaben eine Rangordnung aufzustellen 
und im Rahmen seines Auftrages Maß-
nahmen durchzuführen und gegebenen-
falls notwendige Einrichtungen zu schaf-
fen, falls kein anderer Träger zu finden ist, 
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h) die Gemeinde regelmäßig durch schriftli-
che und mündliche Informationen über die 
Arbeit und Entwicklungen in der Mission 
zu unterrichten, 

i) rechtzeitig für den Haushaltsplan der Mis-
sion einen eigenen Missionsratshaushalt 
zu erstellen und in die Beratungen einzu-
bringen, 

j) vor Verabschiedung des Haushaltsplanes 
eine Stellungnahme dazu abzugeben, 

k) dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse der 
übergeordneten Gremien durchgeführt 
werden,  

l) zum Ende seiner Amtszeit den Erzbischof 
über die örtliche Situation und die beson-
deren Bedürfnisse der Gemeinde zu in-
formieren, 

m) für den Fall, dass die Stelle des Leiters der 
jeweiligen Fremdsprachigen Mission nicht 
mehr mit einem eigenem Priester besetzt 
werden kann, in Zusammenarbeit mit dem 
Referat „Fremdsprachiger Seelsorge“, den 
Erzbischof über die Situation und die be-
sonderen Bedürfnisse der Mission zu un-
terrichten und nach einem Weg zu suchen, 
die Weiterentwicklung der Mission zu 
gewährleisten. 

§ 3 Mitglieder 
1) Dem Missionsrat gehören an: 

a) der Leiter der Fremdsprachigen Mission, 
b) ein oder zwei hauptamtlich in der Seelsor-

ge der Mission tätigen Priester und pasto-
ralen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

c) je nach Größe der Mission bis zu 12 in 
unmittelbarer und geheimer Wahl von der 
Mission gewählte Mitglieder, 

d) je ein Delegierter/eine Delegierte größerer 
Gruppen, die nicht am Sitz der Mission 
leben, 

e) weitere hinzu gewählte Mitglieder, die 
durch besondere Fachkenntnisse oder ihre 
Tätigkeit die Arbeit des Missionsrates för-
dern. Gehört keine/keine Vertreter/Ver-
treterin der organisierten Jugend durch 
Wahl dem Missionsrat an, so ist ein/eine 
Vertreter/Vertreterin der Jugend, hinzu zu 
wählen. Außerdem sollen hier nicht reprä-
sentierte Gruppen (z. B. Verbände, Be-

rufsgruppen, Fachleute) berücksichtigt 
werden. Die Zahl der hinzu gewählten 
Mitglieder darf die Hälfte der gewählten 
Mitglieder nicht überschreiten. 

2) Wählbar ist jeder/jede Katholik/Katholikin, 
der/die in der Ausübung seiner/ihrer allgemei-
nen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht be-
hindert ist, das 16. Lebensjahr vollendet und 
im Missionsgebiet seine/ihre Hauptwohnung 
hat. 

3) Wegen der konkurrierenden Zuständigkeit der 
Territorialpfarreien und der Fremdsprachigen 
Missionen ist eine Mitgliedschaft sowohl im 
Pfarrgemeinderat einer Territorialpfarrei als 
auch im Missionsrat einer Fremdsprachigen 
Mission möglich. 

4) Die Amtszeit des Missionsrates beträgt vier 
Jahre, jedoch mit den Abweichungen, welche 
sich ggf. durch die Bestimmungen über Be-
ginn und Ende der Amtszeit ergeben können. 
Näheres regelt die Wahlordnung für den Mis-
sionsrat in § 16. 

5) Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen 
kann ein Mitglied aus dem Missionsrat ausge-
schlossen werden. Der Ausschluss erfolgt auf 
Antrag des Missionsrates oder des Pfarrers 
durch den Erzbischof, nachdem die zuständige 
Schiedsstelle die Sach- und Rechtslage mit 
dem auszuschließenden Mitglied und Vertre-
tern/Vertreterinnen des Missionsrates erörtert 
hat. 

6) Ist nach Meinung der Mehrheit des Missions-
rates oder des Pfarrers eine gedeihliche Zu-
sammenarbeit nicht mehr gegeben, soll die zu-
ständige Schiedsstelle angerufen werden. Ge-
lingt es dieser nicht, eine Einigung herbeizu-
führen, verfügt der Erzbischof die erforderli-
chen Maßnahmen. Er kann auch Neuwahlen 
anordnen. 

§ 4 Konstituierung 
1) Der Leiter der Fremdsprachigen Mission lädt 

die gewählten und amtlichen Mitglieder zu ei-
ner Sitzung ein, die spätestens drei Wochen 
nach der Wahl stattfindet. In dieser Sitzung 
werden in der Regel die weiteren Mitglieder 
hinzu gewählt. 

2) Bis zum Ablauf von weiteren zwei Wochen 
findet die konstituierende Sitzung statt, zu der 
der Leiter der Fremdsprachigen Mission alle 
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Mitglieder des Missionsrates einlädt. Bis zur 
Wahl des/der Vorsitzenden leitet der Leiter 
der Mission die Sitzung. Bei dieser Sitzung 
werden in der Regel die Wahlen nach § 5 
durchgeführt. 

§ 5 Wahlen 
Der Missionsrat wählt: 
a) den Vorsitzenden / die Vorsitzende und sei-

nen/ihre Stellvertreter / Stellvertreterin, 
b) den Schriftführer / die Schriftführerin, 
c) einen Vertreter / eine Vertreterin in den am 

Sitz der Mission befindlichen Dekanatsrat, 
d) die Vertreter / Vertreterinnen der Mission in 

sonstige pfarrliche und überpfarrliche Gre-
mien und Einrichtungen. 

Für die Positionen von a) bis d) sind nur ordentli-
che Mitglieder des Missionsrates nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c), d) und e) wählbar. Näheres zu den 
Wahlen und ihrer Durchführung regelt die Ge-
schäftsordnung für den Missionsrat. 

§ 6 Einführung des Missionsrates in die 
Gemeinde 

Die Mitglieder des Missionsrates sind vom Leiter 
der Fremdsprachigen Mission alsbald in geeigne-
ter Weise vor der Gemeinde in ihr Amt einzufüh-
ren. 

§ 7 Sitzungen 
1) Der Missionsrat tritt in der Regel monatlich, 

mindestens aber einmal im Vierteljahr und au-
ßerdem dann zusammen, wenn ein Mitglied 
des Vorstandes oder ein Drittel der Mitglieder 
des Missionsrates dies verlangt. 

2) Die Sitzungen des Missionsrates sind öffent-
lich, soweit nicht Personalangelegenheiten be-
raten werden oder der Missionsrat die Bera-
tung in nichtöffentlicher Sitzung beschließt. 

3) Die Vorsitzenden der vom Missionsrat einge-
richteten Sachbereichsgremien und die Sach-
beauftragten haben, soweit sie nicht Mitglie-
der des Missionsrates sind, das Recht, an den 
Sitzungen des Missionsrates mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

§ 8 Beschlussfassung 
1) Der Missionsrat fasst seine Beschlüsse in der 

Regel in der Missionsratssitzung. Beschlüsse 
können in begründeten Einzelfällen und bei 

besonderer Eilbedürftigkeit außerhalb von Sit-
zungen gefasst werden, wenn sämtliche 
stimmberechtigte Mitglieder des Missionsrates 
an dem Beschlussverfahren beteiligt werden. 
Eine solche Beschlussfassung kann jedoch 
nicht stattfinden, wenn drei Mitglieder des 
Missionsrates dem Umlaufverfahren schrift-
lich widersprechen. 

2) Der Missionsrat ist beschlussfähig, wenn zu 
der Sitzung entsprechend der Geschäftsord-
nung ordnungsgemäß eingeladen und mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist die 
Beschlussfähigkeit wegen der zu geringen 
Zahl der anwesenden Mitglieder nicht gege-
ben, so ist der Missionsrat bei der nächsten 
ordnungsgemäß einberufenen Sitzung zur 
gleichen Tagesordnung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 
Der Missionsrat fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen der anwesenden Mitglieder, wobei 
Stimmenthaltungen als nicht gültige Stimmen 
behandelt werden. 

3) Der Missionsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Beschließt er keine Geschäftsordnung, 
gilt die Mustergeschäftsordnung für den Mis-
sionsrat in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

4) Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- 
und Sittenlehre oder dem allgemeinen oder di-
özesanen Kirchenrecht widersprechen, können 
nicht gefasst werden. In Zweifelsfällen ent-
scheidet der Erzbischof unter Angabe der 
Gründe. 

5) Erklärt der Leiter der Fremdsprachigen Missi-
on förmlich auf Grund der durch sein Amt ge-
gebenen pastoralen Verantwortung und unter 
Angabe der Gründe, dass er gegen einen An-
trag stimmen muss, so ist in dieser Sitzung ei-
ne Beschlussfassung nicht möglich. Das glei-
che Recht steht für den Fall, dass für die Mis-
sion ein priesterlicher Leiter der Seelsorge be-
stellt sein sollte für die Bereiche Gottesdienst, 
Sakramente und Verkündigung diesem pries-
terlichen Leiter zu. Die anstehende Frage ist 
im Missionsrat in angemessener Frist erneut 
zu beraten. Kommt auch hier eine Einigung 
nicht zustande, soll die zuständige Schiedsstel-
le angerufen werden. 
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§ 9 Vorstand 
1) Der Missionsrat bildet einen Vorstand. Dieser 

besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden des Missionsrates 

und seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertre-
ter/Stellvertreterin und dem/der Schrift-
führer/Schriftführerin, 

b) dem Leiter der Fremdsprachigen Mission. 
2) Der/die Vorsitzende bereitet mit dem Vor-

stand die Sitzungen des Missionsrates vor. 
Er/sie beruft die Sitzungen des Missionsrates 
unter Angabe der Tagesordnung ein und leitet 
sie. Der/die Vorsitzende kann sich von sei-
nem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/Stellver-
treterin vertreten lassen. 

3) Der/die Vorsitzende hat insbesondere für eine 
lebendige zeitnahe Arbeit des Missionsrates in 
den Bereichen des Weltdienstes zu sorgen. 
Er/sie vertritt den Missionsrat nach außen. Der 
Leiter der Fremdsprachigen Mission trägt als 
der vom Erzbischof entsandte Seelsorger und 
Leiter besondere Verantwortung für die Ein-
heit der Gemeinde sowie für die Einheit mit 
dem Erzbischof und dadurch mit der Weltkir-
che, für die rechte Verkündigung der Heils-
botschaft sowie für die Feier der Liturgie und 
Sakramente. 

§ 10 Haushaltsplanung 
1) Vor Verabschiedung des Haushaltsplanes für 

die Fremdsprachige Mission ist der Missions-
rat verpflichtet, eine Stellungnahme gegenüber 
dem Leiter der Fremdsprachigen Mission zum 
Haushaltsentwurf abzugeben. Der Leiter der 
Fremdsprachigen Mission kann den darin ent-
haltenen Änderungsvorschlägen entsprechen 
oder den Haushaltsplan unverändert beschlie-
ßen bzw. beschließen lassen und mit der Stel-
lungnahme des Missionsrates dem Referat für 
Fremdsprachige Seelsorge vorlegen. 

2) Rechtzeitig zu den Beratungen des Haushaltes 
der Mission erstellt der Missionsrat seinen ei-
genen Haushaltsplan unter Berücksichtigung 
seiner laufenden Aufgaben und der geplanten 
Vorhaben für das folgende Haushaltsjahr. 

§ 11 Sachbeauftragte und Sachbereichs-
gremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und ständigen Mitarbeit 

des Missionsrates bedürfen, kann der Missi-
onsrat Sachbereichsgremien bilden, Sachbe-
auftragte bestellen oder andere Formen der 
Zusammenarbeit wählen. 

2) Die Sachbeauftragten und Sachbereichsgre-
mien haben die Aufgabe, in ihrem jeweiligen 
Sachbereich die Entwicklung zu beobachten, 
den Missionsrat und gegebenenfalls den 
Pfarrgemeinderat der betreffenden Territorial-
pfarrei, Einrichtungen der Mission und die in 
dem jeweiligen Sachbereich tätigen Verbände 
und Institutionen zu beraten sowie Maßnah-
men, für die kein Träger vorhanden ist, selb-
ständig im Einvernehmen mit dem Missionsrat 
durchzuführen. Erklärungen und Verlautba-
rungen an die Öffentlichkeit bedürfen der Zu-
stimmung des Vorstandes des Missionsrates. 

3) Zur Mitarbeit in diesen Sachbereichsgremien 
aber auch in anderen vom Missionsrat benütz-
ten Formen der Zusammenarbeit und als 
Sachbeauftragte können auch Personen heran-
gezogen werden, die nicht Mitglieder des Mis-
sionsrates sind. 

§ 12 Protokollführung 
1) Über die Beratungen und Beschlüsse des Mis-

sionsrates und des Vorstandes ist jeweils ein 
Ergebnisprotokoll anzufertigen, das von 
dem/der jeweiligen Vorsitzenden und dem/der 
jeweiligen Protokollführer/Protokollführerin 
zu unterschreiben ist und das allen Mitgliedern 
des jeweiligen Organs zugeleitet werden muss. 

2) Die Ergebnisse jeder Missionsratssitzung sind 
der Gemeinde möglichst umgehend bekannt 
zu machen. 

3) Die Protokolle über die Sitzungen des Missi-
onsrates gehören zu den amtlichen Akten und 
sind aufzubewahren. 

§ 13 Gemeindeversammlung 
1) Der Missionsrat lädt einmal im Jahr die Ge-

meinde zu einer Gemeindeversammlung ein. 
2) Aufgabe der Gemeindeversammlung ist es, 

a) den Tätigkeitsbericht des Missionsrates 
entgegenzunehmen, 

b) Fragen des kirchlichen und öffentlichen 
Lebens zu erörtern, 

c) dem Missionsrat Anregungen und Vor-
schläge für seine Arbeit zu geben. 
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§ 14 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Missionsrates, sowie die Mit-
glieder der Sachbereichsgremien haben Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei 
der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 
entstehen. 

§ 15 Schiedsverfahren 
Die Aufgaben der Schiedsstelle nach § 3 Abs. 5) 
und 6) und § 8 Abs. 5) nimmt der Geschäftsfüh-
rende Vorstand des Diözesanrates wahr. 
 
Die Satzung für die Missionsräte in der Fassung 
vom 23. Mai 2000 wurde von der Vollversamm-
lung des Diözesanrates am 12. März 2005 geän-
dert. Die geänderte Fassung wird hiermit in Kraft 
gesetzt. 
 
München, den 11. Mai 2005  

 
  Erzbischof 
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Wahlordnung für die Missionsräte 

Auf Grund der am 11. Mai 2005 erlassenen „Sat-
zung für Missionsräte der Erzdiözese München 
und Freising“ wird folgende Wahlordnung in 
Kraft gesetzt: 

§ 1 Aufgaben des Missionsrates im Rahmen 
der Wahlordnung 

1) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
des Missionsrates ist Aufgabe des amtierenden 
Missionsrates. Dabei hat er insbesondere: 
a) den Wahlablauf zu planen und festzule-

gen, 
b) das Interesse aller Mitglieder der Gemein-

de zu wecken, um eine möglichst große 
Wahlbeteiligung zu erreichen, 

c) einen Überblick über die bisherige Arbeit 
des Missionsrates zu geben, um die Be-
deutung eines Missionsrates für die ganze 
Gemeinde sichtbar zu machen, 

d) geeignete Kandidaten/Kandidatinnen zu 
gewinnen, 

e) einen Wahlausschuss zu bilden, 
f) die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 

zu wählenden Missionsrates festzulegen. 
2) Wo bisher kein Missionsrat bestand, über-

nimmt der gem. § 6 Abs. 2 gebildete Wahlaus-
schuss sinngemäß die oben genannten Aufga-
ben. 

§ 2 Zahl der Mitglieder des Missionsrates 
1) Die Zahl der Mitglieder des Missionsrates 

beträgt insgesamt in der Regel in Gemeinden 
 

bis 1.000 Katholiken/Katholikinnen 4 - 9 
1.001 bis 
3.000 

Katholiken/Katholikinnen 6 - 12 

3.000 bis 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 8 - 15 

mehr als 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 10 - 18 

 

Auf diese Zahl werden die Mitglieder nach § 3 
Abs. 1 Buchst a) und b) der Satzung für Mis-
sionsräte nicht angerechnet. 

 

2) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Missionsrates beträgt in Gemeinden  

 

bis 1.000 Katholiken/Katholikinnen 4 - 6 
1.001 bis 
3.000 

Katholiken/Katholikinnen 6 - 8 

3.000 bis 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 8 - 10 

mehr als 
6.000 

Katholiken/Katholikinnen 10 - 12 

 

3) Der Missionsrat beschließt im Rahmen von 
Abs. 2 die Zahl der nach § 3 Abs. 1 Buchst. c) 
der Satzung für Missionsräte zu wählenden 
Mitglieder des Missionsrates. 

4) Eine Abweichung von der Regel gemäß Abs. 
2) in die nächst höhere oder nächst niedrigere 
Stufe kann erfolgen, wenn der Missionsrat 
dies mit der Mehrheit von drei Viertel der 
Stimmen beschließt. 

§ 3 Wahl durch die Gemeinde 
1) Die Mitglieder des Missionsrates nach § 2 

Abs. 3) und 4) werden von allen wahlberech-
tigten Gemeindemitgliedern in geheimer und 
unmittelbarer Wahl gewählt. Wahlberechtigt 
sind alle Mitglieder der Gemeinde, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben 
und im Übrigen die Voraussetzungen nach § 4 
erfüllen, wobei jedoch für minderjährige 
Wahlberechtigte die Gliedschaftsrechte nicht 
vorliegen brauchen, die sie aufgrund ihrer 
Minderjährigkeit nicht besitzen. 

2) Größere Gruppen, die nicht am Sitz der Missi-
on leben, wählen ihre Vertrauensperson gem. 
§ 3 Abs. 1 Buchst. d) der Satzung für Missi-
onsräte ebenfalls in geheimer und unmittelba-
rer Wahl. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder 
dieser Gruppe, die am Wahltag das 14. Le-
bensjahr vollendet haben und die Vorausset-
zungen des § 4 erfüllen, wobei jedoch für 
minderjährige Wahlberechtigte die Glied-
schaftsrechte nicht vorzuliegen brauchen, die 
sie aufgrund ihrer Minderjährigkeit nicht be-
sitzen. 

3) Das Wahlrecht für den Missionsrat kann nur 
einmal und grundsätzlich nur in dem Missi-
onsgebiet ausgeübt werden, in dem das Ge-
meindemitglied seine Hauptwohnung hat. 
Fremdsprachige Katholiken/Katholikinnen 
haben auch ein aktives und passives Wahl-
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recht im Pfarrgemeinderat einer Territorial-
pfarrei, entsprechend den Regelungen in der 
Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte. Der 
Nachweis des Wohnsitzes kann durch Vorlage 
des Personalausweises oder auf andere Weise 
geführt werden. 

§ 4 Wählbarkeit 
1) Wählbar ist jeder Katholik / jede Katholikin, 

der/die der Fremdsprachigen Gemeinde ange-
hört, der/die in der Ausübung seiner/ihrer all-
gemeinen altersgemäßen kirchlichen Glied-
schaftsrechte nicht behindert ist und das 16. 
Lebensjahr vollendet hat. 

2) Er/Sie soll im Missionsgebiet seine/ihre 
Hauptwohnung haben. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Wahlausschussvorstand. 

3) Gewählt werden können auch nicht zur Spra-
chengemeinde gehörende Katholiken/Katho-
likinnen, sofern sie am Leben der Gemeinde 
aktiv teilnehmen und die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 und 2 erfüllen. 

4) Eine Mehrfachkandidatur ist nur im Sinne von 
§ 3 Abs. 3 der Satzung für Missionsräte mög-
lich. Entsprechendes gilt auch für die hinzu-
zuwählenden Mitglieder. 

§ 5 Hinzuwahl von Mitgliedern nach § 3 
Abs. 1 Buchst. e) der Satzung für Missi-
onsräte 

Die nach § 3 Abs. 1 Buchst. c) gewählten und die 
Mitglieder nach § 3 Abs. 1 Buchst. a), b) und d) 
der Satzung für Missionsräte können weitere Mit-
glieder im Rahmen des § 2 Abs. 1) bzw. Abs. 4) 
der Wahlordnung in den Missionsrat hinzuwählen. 
Die Zahl der hinzu gewählten Mitglieder darf die 
Hälfte der gewählten Mitglieder nicht überschrei-
ten. Nicht repräsentierte Gruppen und Ortsteile 
sollen bei der Hinzuwahl angemessen berücksich-
tigt werden. 
Eine Hinzuwahl kann auch im Rahmen der nach § 
2 Abs. 1) bzw. 4) festgelegten Zahl noch im Ver-
lauf der Amtsperiode für die restliche Amtsperio-
de vorgenommen werden. 

§ 6 Zusammensetzung des  
Wahlausschusses 

1) Zur Vorbereitung der Wahl bildet der Missi-
onsrat mindestens sieben Wochen vor dem 
Wahltermin einen Wahlausschuss. 

2) Dem Wahlausschuss gehören an: 

a) der Leiter der Fremdsprachigen Mission, 
b) drei bis sechs vom bisherigen Missionsrat 

aus den eigenen Reihen zu wählende Mit-
glieder.  

Wo kein Missionsrat besteht, beruft der Leiter 
der Fremdsprachigen Mission drei bis sechs 
wahlberechtigte Gemeindemitglieder in den 
Wahlausschuss. 

3) Der Wahlausschuss bestellt für die Durchfüh-
rung der Wahl aus seinen Reihen einen Wahl-
ausschussvorstand (Vorsitzender / Vorsitzen-
de, Stellvertreter / Stellvertreterin, Schriftfüh-
rer / Schriftführerin). 

§ 7 Aufgaben des Wahlausschusses 
Der Wahlausschuss hat die Aufgaben, 
1) für die öffentliche Aufforderung zur Einrei-

chung von Wahlvorschlägen zu sorgen, 
2) die Wählbarkeit der vorgeschlagenen Kandi-

daten/Kandidatinnen im Rahmen des § 4 zu 
prüfen und über ihre Zulassung zu entschei-
den, 

3) die endgültige Liste der Kandida-
ten/Kandidatinnen für die Wahl des Missions-
rates zu erstellen, 

4) die Liste der Kandidaten/Kandidatinnen des 
Missionsrates gemäß § 8 Abs. 6) bekannt zu 
geben, 

5) den Ort (Wahllokal) und die Zeitdauer der 
Wahl, sowohl im Missionszentrum als auch in 
den Orten, wo größere Gruppen bestehen, 
festzulegen, 

6) das Wahlergebnis zu prüfen und endgültig 
festzustellen, 

7) für die Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
gemäß § 14 Abs. 1) zu sorgen, 

8) zu Einsprüchen nach § 14 Abs. 2) gegen die 
Wahl eine Stellungnahme zu verfassen und 
dem Erzbischöflichen Ordinariat zur Ent-
scheidung vorzulegen. 

§ 8 Wahlvorschlag 
1) Die Gemeinde ist öffentlich aufzufordern, 

innerhalb von vier Wochen Kandida-
ten/Kandidatinnen beim Wahlausschuss vor-
zuschlagen. Jeder Vorschlag darf mehrere 
Namen enthalten.  
Für jeden Vorschlag sind Unterschriften von 
sechs Wahlberechtigten erforderlich. Vor-
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schlagsberechtigt sind nur Mitglieder der Ge-
meinde, die im Missionsgebiet wohnen. 

2) Jede katholische Organisation ist vom Wahl-
ausschuss aufzufordern, innerhalb von vier 
Wochen vor Aufstellung der Vorschlagsliste 
Kandidaten/Kandidatinnen vorzuschlagen. 
Dieser Vorschlag ist vom Vorsitzenden der 
Organisation zu unterschreiben. 

3) Jedem Vorschlag ist die schriftliche Einver-
ständniserklärung des/der Kandidaten/Kandi-
datin zur Aufnahme in den Wahlvorschlag 
beizufügen. 

4) Der Wahlausschuss stellt auf Grund der ein-
gegangenen Vorschläge die endgültige Liste 
auf und ergänzt sie, wenn nötig. Die Zahl der 
Kandidaten/Kandidatinnen soll in der Regel 
mindestens 50 % höher sein als die Zahl der 
zu wählenden Missionsräte nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c) der Satzung für Missionsräte. 

5) Im Wahlvorschlag sind die Namen der Kandi-
daten/Kandidatinnen in alphabetischer Rei-
henfolge (mit Angabe von Beruf, Alter und 
Adresse, bei Vertretern der Organisation die 
Zugehörigkeit zur Organisation) aufzuführen. 

6) Der Wahlausschuss gibt spätestens 14 Tage 
vor der Wahl den Wahlvorschlag (Kandida-
tenliste), sowie Ort und Zeitdauer der Wahl 
der Gemeinde bekannt durch 
a) Bekanntgabe in den Sonntagsgottesdiens-

ten, und/oder 
b) Veröffentlichung im Pfarrbrief oder Got-

tesdienstanzeiger, und/oder 
c) Anschlag (Plakat) und Handzettel. 

§ 9 Wahltermin 
1) Der Wahltermin wird vom Erzbischof nach 

Anhörung des Vorstandes des Diözesanrates 
für alle Missionen des Erzbistums verbindlich 
festgesetzt. 

2) Der Vorstand des Diözesanrates kann aus 
schwerwiegendem Grund im Einzelfall auf 
Antrag des Missionsrates eine Abweichung 
vom allgemeinen Wahltermin bis zu zwei 
Wochen genehmigen. 

§ 10 Aufgaben des  
Wahlausschussvorstandes 

Der vom Wahlausschuss gebildete Wahlaus-
schussvorstand hat für den ungestörten Ablauf der 
Wahl zu sorgen, die Namen der Wäh-

ler/Wählerinnen, die ihre Stimmen abgeben, fest-
zuhalten, danach die Stimmzettel entgegenzuneh-
men und die Zählung der abgegebenen Stimmen 
vorzunehmen. 
Über die Wahlhandlung hat der Wahlausschuss-
vorstand ein Protokoll zu erstellen, das von den 
Mitgliedern des Wahlausschussvorstandes zu un-
terzeichnen ist. 

§ 11 Wahlhandlung 
1) Die Wähler haben zum Nachweis ihrer Wahl-

berechtigung ihre Personalien bekannt zu ge-
ben und, falls erforderlich, ihre Identität nach-
zuweisen. 

2) Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln, auf wel-
chen höchstens so viele Namen angekreuzt 
werden dürfen, wie Mitglieder nach § 3 Abs. 1 
Buchst. c) der Satzung für Missionsräte in 
Verbindung mit § 2 und § 3 dieser Wahlord-
nung zu wählen sind. Eine Häufelung der 
Stimmen ist unzulässig. 

§ 12 Briefwahl 
1) Das Wahlrecht kann auch in Form der Brief-

wahl ausgeübt werden. 
2) Der Wähler / die Wählerin erhält auf Anforde-

rung beim Wahlvorstand einen Stimmzettel, 
einen Wahlschein sowie zwei Umschläge. 

3) Bis zum Wahltag müssen der Stimmzettel und 
der Wahlschein beim Wahlvorstand eingegan-
gen sein. Darauf ist der Wähler / die Wählerin 
bei der Aushändigung der Unterlagen hinzu-
weisen. 

§ 13 Feststellung des Wahlergebnisses 
1) Gewählt sind diejenigen Kandida-

ten/Kandidatinnen, welche die meisten Stim-
men erhalten haben, in der Reihenfolge der für 
sie abgegebenen Stimmenzahl. Bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los. Ein abge-
gebener Stimmzettel ist ungültig, wenn auf 
ihm mehr Namen angekreuzt sind, als Kandi-
daten/Kandidatinnen zu wählen sind. 
Stimmzettel mit unklarer Kennzeichnung sind 
zunächst auszuscheiden. Über ihre Gültigkeit 
ist vor Abschluss der Zählung durch den 
Wahlausschuss zu entscheiden. 

2) Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis zu 
prüfen und das vorläufige Endergebnis festzu-
stellen. 

24 Wahlordnung für die Missionsräte 



3) Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das 
Protokoll des Wahlausschussvorstandes auf-
zunehmen, das anschließend dem/der Vorsit-
zenden des Missionsrates und dem Leiter der 
Fremdsprachigen Mission zuzuleiten ist. 

4) Die Wahlunterlagen sind 10 Jahre im Missi-
onsarchiv aufzubewahren. Das Wahlprotokoll 
ist dauernd im Missionsarchiv aufzubewahren. 

§ 14 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
1) Das Wahlergebnis ist in dem auf den Wahltag 

folgenden Sonntag in den Gottesdiensten be-
kannt zu geben und zu veröffentlichen. 

2) Einsprüche können innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe beim Wahlausschuss-
vorstand erhoben werden. Der Wahlausschuss 
hat etwaige Einsprüche mit seiner Stellung-
nahme unverzüglich dem Erzbischöflichen 
Ordinariat zur Entscheidung vorzulegen. 

3) Werden keine Einsprüche erhoben, gilt das 
vorläufige Ergebnis endgültig. 

§ 15 Bekanntgabe der endgültigen Zusam-
mensetzung des Missionsrates (§ 3 
Abs. 1 Buchst. a) – e) der Satzung für 
Missionsräte) 

Die Namen aller Mitglieder des Missionsrates 
sowie des/der Vorsitzenden und des/der Stellver-
treters/Stellvertreterin sind vom Leiter der Fremd-
sprachigen Mission bis spätestes 5 Wochen nach 
der Wahl der Gemeinde bekannt zu geben. Ferner 
sind der Dekanatsrat, der Diözesanrat und das 
Referat „Fremdsprachige Seelsorge“ des Erzbi-
schöflichen Ordinariats über den Verlauf der Wahl 
(Wahlbericht) und die Zusammensetzung des Mis-
sionsrates zu unterrichten. 

§ 16 Amtszeit der Missionsräte 
Nach § 3 Abs. 4) der Satzung für Missionsräte 
beträgt die Amtszeit der Missionsräte 4 Jahre. Sie 
beginnt mit der konstituierenden Sitzung des Mis-
sionsrates, bzw. mit der Rechtswirksamkeit der 
jeweiligen Hinzuwahl und endet mit dem Beginn 
der konstituierenden Sitzung der neu gewählten 
Missionsräte, gemäß § 4 Abs. 1) der Satzung für 
die Missionsräte. 

§ 17 Vorzeitiges Ausscheiden von  
Mitgliedern 

1) Scheidet ein nach § 3 dieser Wahlordnung 
gewähltes Mitglied des Missionsrates vorzei-

tig aus, so rückt für den Rest der Amtszeit 
der/die nicht gewählte Kandidat/Kandidatin 
mit der höchsten Stimmenzahl nach. Ist die 
Liste der Kandidaten/Kandidatinnen erschöpft, 
beruft der Missionsrat mit einfacher Mehrheit 
bis zum Ende der Amtszeit ein Mitglied, aller-
dings nur soweit dadurch das Verhältnis von 
2:1 von gewählten zu hinzugewählten Mit-
gliedern nach § 5 Satz 2 dieser Wahlordnung 
nicht verletzt wird. 

2) Scheidet ein/eine gewählter/gewählte Jugend-
vertreter/Jugendvertreterin aus, ist unabhängig 
vom Nachrücken des Ersatzmitgliedes gemäß 
Abs. 1 – sofern dieses nicht ebenfalls ein Ju-
gendvertreter / eine Jugendvertreterin ist – für 
den Rest der Amtszeit nach Anhörung der 
verantwortlichen gemeindlichen Gremien der 
kirchlichen Jugendarbeit ein Jugendvertreter / 
eine Jugendvertreterin nach zu wählen. Die 
Zahl der hinzu gewählten Mitglieder nach § 5 
dieser Wahlordnung kann dadurch überschrit-
ten werden. 

3) Für hinzugewählte Mitglieder nach § 5 dieser 
Wahlordnung, die vorzeitig ausscheiden, kann 
der Missionsrat für den Rest der Amtszeit wei-
tere Mitglieder hinzuwählen. 

4) Scheiden hinzu gewählte Jugendvertreter/Ju-
gendvertreterinnen aus, sind nach Anhörung 
der verantwortlichen gemeindlichen Gremien 
der kirchlichen Jugendarbeit für den Rest der 
Amtszeit vom Missionsrat Jugendvertre-
ter/Jugendvertreterinnen nach zu wählen. 

5) Scheiden mehr als die Hälfte der gewählten 
Mitglieder des Missionsrates durch Rücktritt 
gleichzeitig oder in engem zeitlichen Zusam-
menhang vor Ablauf von drei Viertel der 
Amtszeit aus dem Missionsrat aus, sind inner-
halb von 3 Monaten Nachwahlen für den Rest 
der Amtszeit durchzuführen in entsprechender 
Anwendung des für Neuwahlen des Missions-
rates geltenden Regelwerkes. 

 
München, den 11. Mai 2005  
 

 
  Erzbischof 
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Mustergeschäftsordnung für den Missionsrat 

Beschlossen in der Diözesanratsvollversammlung 
am 12.03.2005 
Der folgende Entwurf einer Geschäftsordnung für 
die Arbeit des Missionsrates will als Anregung 
verstanden sein, die der jeweiligen Situation der 
verschiedenen Missionsräte angepasst werden 
kann. In seiner ersten Sitzung ist entsprechend der 
Satzung für die Missionsräte § 8 Abs. 3) und der 
Ausführungs-Richtlinien zu der Satzung für Mis-
sionsräte Ziffer 3) eine Geschäftsordnung zu be-
schließen. 

§ 1 Einberufung 
1) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt 

schriftlich durch den Vorsitzenden/ die Vor-
sitzende mit Angabe von Ort und Zeit sowie 
der Tagesordnung. Sie ist mit angemessener 
Frist, in der Regel mindestens acht Tage vor 
der Sitzung, zuzustellen. Der Termin und die 
Tagesordnung ist der Gemeinde rechtzeitig in 
geeigneter Form mitzuteilen.  

2) Bei besonders dringenden Angelegenheiten 
kann der Vorstand durch einstimmigen Be-
schluss kurzfristig einladen. 

3) Verlangt ein Mitglied des Vorstandes oder ein 
Drittel der Mitglieder des Missionsrates die 
Einberufung des Missionsrates, ist diesem 
Verlangen innerhalb von 14 Tagen statt-
zugeben. 

§ 2 Sitzungsverlauf 
1) Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden / 

die Vorsitzende findet in der Regel ein kurzes 
geistliches Gespräch statt. 

2) Wünsche zur Tagesordnung sollen möglichst 
zehn Tage vor der Sitzung bei einem Mitglied 
des Vorstandes genannt werden. Dringende 
Fälle können jederzeit angenommen werden. 

3) Gästen kann Rederecht eingeräumt werden, 
falls der Missionsrat zustimmt. 

§ 3 Protokoll 
1) Das Protokoll, das gem. § 12 der Satzung für 

die Missionsräte von jeder Sitzung anzuferti-
gen ist, ist den Mitgliedern des Missionsrates 
spätestens mit der Einladung zur neuen Sit-
zung in Abschrift zuzuleiten. 

2) Zu Beginn der neuen Missionsratssitzung sind 
Einsprüche gegen das Protokoll zu behandeln 

und gegebenenfalls zur Abstimmung zu brin-
gen. Änderungen und Ergänzungen auf Grund 
solcher Einsprüche sind dem Protokoll beizu-
fügen. 

§ 4 Abstimmung 
1) Die Abstimmung über Anträge erfolgt in der 

Regel durch Handzeichen. Geheim ist abzu-
stimmen, wenn mindestens ein Mitglied dies 
verlangt. 

2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden 
Mitglieder gefasst, wobei Stimmenthaltungen 
als nicht gültige Stimmen behandelt werden. 

§ 5 Wahlen 
1) Die Mitglieder des Vorstandes des Missionsra-

tes und die hinzu zu wählenden Mitglieder 
werden in geheimer Wahl gewählt. Im Übrigen 
können Wahlen per Akklamation erfolgen, so-
weit nicht ein stimmberechtigtes Mitglied des 
Missionsrates geheime Wahlen verlangt. Es 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden 
nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet nach dem dritten Wahlgang das Los.  

2) Die Mitglieder des Vorstandes werden in der 
Regel für die Dauer der Amtsperiode des Mis-
sionsrates gewählt. Bei Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes erfolgt umgehend eine 
Nachwahl für den Rest der Amtsperiode. 

§ 6 Nicht-Teilnahme wegen persönlicher 
Beteiligung 

Ein Mitglied des Missionsrates kann an der Bera-
tung und Abstimmung über einen Tagesordnungs-
punkt nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihm 
selbst oder seinem Ehegatten/seiner Ehegattin einen 
unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. 

§ 7 Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder des Missionsrates müssen Angele-
genheiten geheim halten, wenn die Vertraulichkeit 
vom Missionsrat beschlossen wurde. Die Pflicht 
zur Verschwiegenheit ist stets bei der Behandlung 
von personellen Angelegenheiten gegeben. 
 

Beschlossen in der Sitzung des Missionsrates am 
 
 
Vorsitzende/r         Missionsleiter 
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Ordnung für die Arbeitsgemeinschaften von  
Pfarrgemeinderäten in Pfarrverbänden („Pfarrverbandsräte“) 
der Erzdiözese München und Freising 

Präambel 
Grundlage für diese Ordnung bilden die Satzung 
für Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese München 
und Freising vom 11. Mai 2005 und die Rahmen-
ordnung für die Arbeit in Pfarrverbänden vom 21. 
Juli 1983. 

§ 1 Pfarrverbandsrat 
Der Pfarrverbandsrat ist als Arbeitsgemeinschaft 
von Pfarrgemeinderäten in Pfarrverbänden das 
Gremium der Mitverantwortung der Laien im 
Pfarrverband.  

§ 2 Aufgaben des Pfarrverbandsrates 
1) Aufgabe des Pfarrverbandsrates ist es, in allen 

Fragen, die den Pfarrverband betreffen, die 
Arbeit zu koordinieren und unter Beachtung 
diözesaner Regelungen beratend oder be-
schließend mitzuwirken. 

2) Der Pfarrverbandsrat wird unbeschadet der 
Eigenständigkeit der Pfarrgemeinderäte, 
Gruppen, Verbände und der einzelnen Pfarr-
gemeinden im Pfarrverband in eigener Ver-
antwortung tätig. Er berät und unterstützt das 
Seelsorgeteam des Pfarrverbandes. Die Ta-
gesordnungspunkte des Pfarrverbandsrates 
sollen in den Pfarrgemeinderäten vorbespro-
chen werden. 

3) Unter Beachtung des Grundsatzes der Subsi-
diarität (was in den einzelnen Pfarrgemeinden 
geschehen kann, hat dort zu geschehen) ent-
spricht das Aufgabenfeld des Pfarrverbandsra-
tes den Aufgaben der Pfarrgemeinderäte. 

4) Der Pfarrverbandsrat hat überpfarrliche Auf-
gaben wahrzunehmen. Diese bestehen vor al-
lem darin,  
a) das Bewusstsein für die Mitverantwortung 

der einzelnen Pfarrgemeinden im Pfarr-
verband zu wecken und die Mitarbeit zu 
aktivieren, 

b) die Planung und Koordinierung der Mitbe-
ratung im Liturgiebereich, insbesondere 
die Abstimmung von Gottesdienstzeiten, 
in den Pfarrgemeinden des Pfarrverbandes 
vorzunehmen, 

c) die Planung von Veranstaltungen der ein-
zelnen Pfarrgemeinderäte zu koordinieren 
und aufeinander abzustimmen, 

d) die Fortbildung und Zusammenarbeit aller 
ehrenamtlich Tätigen, insbesondere der 
Wortgottesdienstleiter, zu fördern. 

5) Der Pfarrverbandsrat legt die Zahl der Dele-
gierten aus den einzelnen Pfarrgemeinderäten 
des Pfarrverbandes nach § 3 Buchst. c) fest. 

§ 3 Mitglieder 
1) Dem Pfarrverbandsrat gehören an:

a) der Leiter des Pfarrverbandes oder der 
priesterliche Leiter der Seelsorge im 
Pfarrverband und der/die Pfarrverbands-
beauftragte, 

b) die hauptamtlich in der Seelsorge tätigen 
Priester, Diakone, Pastoralassistenten / 
Pastoralassistentinnen, Pastoralreferenten / 
Pastoralreferentinnen und Gemeinderefe-
ren-ten / Gemeindereferentinnen und Seel-
sorgehelfer / Seelsorgehelferinnen in zu-
mindest einer Pfarrei des Pfarrverbandes,  

c) die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und je 
ein bzw. zwei Delegierte der einzelnen 
Pfarrgemeinderäte der Pfarrgemeinden des 
Pfarrverbandes. Bei der erstmaligen Kon-
stituierung legt sie der Pfarrer bzw. der/die 
Pfarrverbandsbeauftragte in Absprache 
mit dem priesterlichen Leiter fest. Die 
Zahl der Mitglieder nach Buchst. c) muss 
größer sein als die Zahl der Mitglieder 
nach Buchst. a) und b).  
Die Delegierten der einzelnen Pfarrge-
meinderäte werden in den jeweiligen 
Pfarrgemeinderäten gewählt (siehe „Sat-
zung für Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese 
München und Freising“ § 5 Buchst. c). 

2) Die Amtszeit der Mitglieder des Pfarrver-
bandsrates beträgt vier Jahre, jedoch mit den 
Abweichungen, welche sich ggf. durch die 
Bestimmungen über Beginn und Ende der 
Amtszeit ergeben können. 
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§ 4 Konstituierung 
1) Der Leiter des Pfarrverbandes bzw. der/die 

Pfarrverbandsbeauftragte in Absprache mit 
dem priesterlichen Leiter lädt die Mitglieder 
zur konstituierenden Sitzung ein, die spätes-
tens acht Wochen nach der Pfarrgemeinde-
ratswahl stattfindet. Er/sie leitet die Sitzung 
bis zur Wahl des/der Vorsitzenden. 

2) Die Zusammensetzung des Pfarrverbandsrates 
ist in den einzelnen Pfarrgemeinden bekannt 
zu geben. 

§ 5 Vorstand 
1) Der Pfarrverbandsrat bildet einen Vorstand. 

Dieser besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden, dem/der Stellver-

treter/Stellvertreterin, dem/der Schriftfüh-
rer / Schriftführerin 

b) dem Leiter des Pfarrverbandes oder dem 
priesterlichen Leiter der Seelsorge im 
Pfarrverband und dem/der Pfarrverbands-
beauftragten. 

Für den Vorstand gilt § 9 Abs. 2) und 3) der 
„Satzung für Pfarrgemeinderäte der Erzdiöze-
se München und Freising“ entsprechend. 

2) Der/Die Vorsitzende, der/die Stellvertreter/ 
Stellvertreterin und der/die Schriftführer/ 
Schriftführerin sind entsprechend der für den 
Pfarrgemeinderat geltenden Mustergeschäfts-
ordnung zu wählen (§ 5 Abs. 1) Muster-
Geschäftsordnung). Wählbar sind nur ordent-
liche Mitglieder des Pfarrverbandsrates nach  
§ 3 Buchst. c. 

§ 6 Sitzungen 
1) Der Pfarrverbandsrat tritt mindestens zweimal 

im Jahr zusammen. Er muss einberufen wer-
den, wenn ein Mitglied des Vorstandes oder 
ein Drittel der Mitglieder des Pfarrverbandsra-
tes dies verlangt. 

2) Pfarrgemeinderatsvorsitzende können sich bei 
Verhinderung vertreten lassen. 

3) Werden Bereiche der Kirchenverwaltungen 
beraten, sind die einzelnen Mitglieder der ver-
bandsangehörigen Kirchenverwaltungen nach 
§ 3 Abs. 2) der „Satzung für Pfarrgemeinderä-
te der Erzdiözese München und Freising“ als 
Gäste mit Recht der Meinungsäußerung einzu-
laden. 

 
4) Die Sitzungen des Pfarrverbandsrates sind 

öffentlich, soweit nicht Personalangelegenhei-
ten beraten werden oder der Pfarrverbandsrat 
die Beratung in nichtöffentlicher Sitzung be-
schließt. 

§ 7 Beschlussfassung 
Es gilt § 8 der „Satzung für Pfarrgemeinderäte der 
Erzdiözese München und Freising“ entsprechend. 

§ 8 Sachbeauftragte und  
Sachbereichsgremien 

Soweit bestimmte Sachbereiche nur auf Pfarrver-
bandsebene wahrgenommen werden können, soll 
der Pfarrverbandsrat dementsprechende Sachbe-
reichsgremien bilden oder Sachbeauftragte bestel-
len, § 11 Abs. 2) und 3) der „Satzung für Pfarrge-
meinderäte der Erzdiözese München und Freising“ 
gilt entsprechend. 

§ 9 Protokollführung 
Es gilt § 13 der „Satzung für Pfarrgemeinderäte 
der Erzdiözese München und Freising“ entspre-
chend. 

§ 10 Schiedsverfahren 
Für Fragen bzgl. des Ausschlusses von Mitglie-
dern und bzgl. der gedeihlichen Zusammenarbeit 
gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 5) und 6) 
und des § 8 Abs. 5) der „Satzung für Pfarrgemein-
deräte der Erzdiözese München und Freising“ 
entsprechend. 
Die Aufgabe der Schiedsstelle nimmt in diesen 
Fällen der Geschäftsführende Vorstand des Diöze-
sanrates wahr. 

 

Die Ordnung für die Arbeitsgemeinschaften von 
Pfarrgemeinderäten in Pfarrverbänden („Pfarrver-
bandsräte“) der Erzdiözese München und Freising 
wird hiermit in Kraft gesetzt. 
 
München, den 11. Mai 2005 

 
  Erzbischof 
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Satzung für Dekanatsräte  
der Erzdiözese München und Freising 

§ 1 Dekanatsrat 
1) Der Dekanatsrat ist das vom Erzbischof aner-

kannte Organ im Sinne des Konzildekrets über 
das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordi-
nierung des Laienapostolats im Dekanat. 

2) Die Mitglieder des Dekanatsrates fassen ihre 
Entschlüsse in eigener Verantwortung. 

3) Die Amtszeit beträgt in der Regel vier Jahre. 
Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
des Dekanatsrates und endet mit dem Beginn 
der konstituierenden Sitzung des neuen, 
nächsten Dekanatsrates. 

§ 2 Aufgaben  
Der Dekanatsrat hat insbesondere die Aufgaben, 
auf Dekanatsebene 
a) gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen der 

Katholiken vorzubereiten und durchzuführen, 
b) die Entwicklung im gesellschaftlichen Leben zu 

beobachten, Anliegen der Katholiken in der Öf-
fentlichkeit zu vertreten und Anregungen für 
das Wirken des Dekanates in der Gesellschaft 
zu geben, 

c) die ökumenische Zusammenarbeit zu fördern 
und zu vertiefen, 

d) Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung für 
die Sachaufgaben der Pfarrgemeinderäte, Pfarr-
verbandsräte sowie der Katholischen Verbände 
anzubieten und durchzuführen, 

e) bei der Festlegung der Schwerpunkte und Richt-
linien der pastoralen Planung mitzuwirken, 

f) bei der kirchlichen Raumordnung mitzuwirken, 
g) den Dekan in seinem Leitungsamt und die 

Geistlichen des Dekanates in Fragen des religi-
ösen Lebens und der Seelsorge zu beraten (Art. 
2 Ziffer (1) Buchst. (b), Art. 7 Ziffer (1) 
Buchst. (e) und Art. 5 Statut für die Dekanate 
und Dekane), 

h) die weiteren Vertreter/Vertreterinnen des De-
kanatsrates in den Kreiskatholikenrat. dem Ka-
tholikenrat der Region München und in den Di-
özesanrat zu wählen, 

i) dafür zu sorgen, dass die von übergeordneten 
Gremien gefassten Beschlüsse durchgeführt 
werden. 
 

§ 3 Mitglieder 
1) Mitglieder des Dekanatsrates sind: 

a) der Dekan, der Dekanstellvertreter, der/die 
gemäß Art 12 des Statutes für die Dekana-
te und Dekane Beauftragte des Dekans, 
der Jugendseelsorger/die Jugendseelsorge-
rin, der Jugendpfleger/die Jugendpflegerin 
und zwei bis fünf weitere Kleriker, die 
vom Dekanatsklerus gewählt werden, 

b) der/die Vorsitzende und ein/eine weite-
rer/weitere Vertreter/Vertreterin aus jedem 
Pfarrgemeinderat, wobei sich der/die Vor-
sitzende im Verhinderungsfall durch sei-
ne/ihre Stellvertreter/Stellvertreterin ver-
treten lassen kann, 

c) Vertreter/Vertreterinnen der überpfarrli-
chen katholischen Organisationen und der 
kirchlichen Einrichtungen der Dekanats-
ebene und für die Dekanatsebene, 

d) je ein/eine Vertreter/Vertreterin der Mis-
sionsräte der Fremdsprachigen Missionen, 
soweit sie im Dekanat aktiv sind, 

e) weitere von den Mitgliedern gemäß a) und 
b) für die Dauer der laufenden Amtsperio-
de zu wählende sachkundige Männer und 
Frauen, deren Zahl ein Viertel der Mit-
gliederzahl des Dekanatsrates nicht über-
steigen darf, 

f) die Mitglieder des Vorstandes, Spre-
cher/Sprecherinnen der Sachbereichsgre-
mien oder Sachbeauftragte, 

g) bis zu drei Vertreter/Vertreterinnen der im 
Dekanat hauptamtlich in der Seelsorge tä-
tigen Laienmitarbeiter / Laienmitarbeite-
rinnen, 

h) die stimmberechtigten Mitglieder der Diö-
zesanratsvollversammlung, die im Deka-
nat ihre Hauptwohnung haben. 

2) Die Amtszeit der Mitglieder des Dekanatsrates 
beträgt vier Jahre, jedoch mit den Abweichun-
gen, welche sich ggf. durch die Bestimmungen 
über Beginn und Ende der Amtszeit ergeben 
können. 
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§ 4 Organe 
Organe des Dekanatsrates sind: 
a) die Vollversammlung, 
b) der Vorstand. 

§ 5 Konstituierung 
Die konstituierende Sitzung des Dekanatsrates, zu 
welcher der Dekan in Abstimmung mit dem/der 
noch amtierenden Vorsitzenden des Dekanatsrates 
(siehe § 4 der Wahlordnung des Vorstandes des 
Dekanatsrates) die Mitglieder der Vollversamm-
lung des Dekanatsrates vier Wochen vor der Kon-
stituierung einlädt, soll spätestens sieben Wochen 
nach der Pfarrgemeinderatswahl stattfinden. 

§ 6 Vollversammlung 
1) Die Vollversammlung besteht aus den Mit-

gliedern des Dekanatsrates. 
2) Die Vollversammlung tritt mindestens zwei-

mal im Jahr zusammen. Sie ist auch ein zu be-
rufen, wenn der Vorstand oder ein Drittel der 
Mitglieder des Dekanatsrates dies verlangen. 

3) Die Sitzungen der Vollversammlung des De-
kanatsrates der Katholiken sind in der Regel 
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann in begrün-
deten Fällen durch Beschluss der Vollver-
sammlung aufgehoben werden. 

4) Eine ordnungsgemäß einberufene Vollver-
sammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder. Die 
Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht 
mitgezählt 

5) Erklärt der Dekan förmlich auf Grund der 
durch sein Amt gegebenen pastoralen Verant-
wortung und unter Angabe der Gründe, dass er 
gegen einen Antrag stimmen muss, so ist in 
dieser Sitzung eine Beschlussfassung nicht 
möglich. Die anstehende Frage muss in der 
folgenden Vollversammlung erneut beraten 
werden. Kommt auch hier eine Einigung nicht 
zustande, kann die zuständige Schiedsstelle 
angerufen werden. 

6) Die Vollversammlung gibt Richtlinien für die 
Arbeit des Vorstandes. Die Vollversammlung 
wählt die Mitglieder des Vorstandes, ausge-
nommen den Dekan. Die Vollversammlung 
wählt den/die weiteren/weitere Vertre-
ter/Vertreterin des Dekanatsrates in den Diö-
zesanrat und den/die weiteren/weitere Vertre-

ter/Vertreterin in den Kreiskatholikenrat sowie 
Vertreter/Vertreterinnen in diözesane Gre-
mien, soweit dies in Satzungen und Ordnun-
gen, die der Erzbischof in Kraft gesetzt hat, 
vorgesehen ist. 

7) Die Vollversammlung kann für die verschie-
denen Aufgabengebiete Sachbereichsgremien 
bilden bzw. Sachbeauftragte bestellen. Zur 
Beratung aktueller Fragen kann die Vollver-
sammlung Kommissionen bilden. 

§ 7 Vorstand 
1) Zusammensetzung 

Der Vorstand besteht aus: 
a) dem/der Vorsitzenden, 
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem Dekan bzw. dem Beauftragten/der 

Beauftragten des Dekans, 
d) dem Schriftführer/der Schriftführerin, 
e) den zwei Vertretern/Vertreterinnen im 

Kreiskatholikenrat, 
f) dem Vertreter/der Vertreterin des Deka-

natsrates im Diözesanrat. 
Der Vorstand kann durch Beschluss der Voll-
versammlung um zwei Beisitzer/Beisitzerin-
nen erweitert werden. 

2) Aufgaben 
Der Vorstand 
a) nimmt die Aufgaben des Dekanatsrates im 

Rahmen des Aufgabenkataloges nach § 2 
wahr, soweit sie nicht ausdrücklich den 
Vollversammlungen vorbehalten sind (sie-
he § 5 Abs. 5) der Dekanatsratssatzung) 
bzw. die Vollversammlung sich vorbehal-
ten hat, 

b) sorgt für vorgesehene Vertretungen in 
Gremien der Caritas und Sozialarbeit und 
der Familien- und Elternarbeit 

c) bereitet unter der Leitung des/der Vorsit-
zenden die Vollversammlungen des De-
kanatsrates vor, wobei unter anderem die 
Tagesordnung der Vollversammlung vor-
zuschlagen ist, 

d) vermittelt in Konfliktfällen, die auf Pfarr- 
und Pfarrverbandsebene entstanden sind, 
in den Aufgabenbereichen, für die der 
Pfarrgemeinderat und/oder der Pfarrver-
bandsrat zuständig sind, 
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e) schlägt Kandidaten für die Wahl des De-
kans vor (Art. 9 Ziffer (1) Buchst. (d) Sta-
tut für die Dekanate und Dekane). 

3) Amtszeit 
Das Amt eines zu wählenden Mitgliedes des 
Vorstandes beginnt mit der Annahme seiner 
Wahl; es endet mit der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses der Wahl, bei welcher die 
von diesem Vorstandsmitglied eingenommene 
Position zur Wahl stand. 

4) Der Vorstand tagt wenigstens dreimal im Jahr. 
5) Der/die Vorsitzende vertritt den Dekanatsrat 

nach innen und nach außen, besonders in der 
Dekanatskonferenz (Art. 3 Ziffer (3) Buchst. 
(b) Statut für die Dekanate und Dekane). 
Er/sie beruft die Sitzungen der Vollversamm-
lung und des Vorstandes ein und leitet sie. 
Er/sie kann sich durch einen/eine der stellver-
tretenden Vorsitzenden vertreten lassen. 

§ 8 Sachbeauftragte und Sachbereichs-
gremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und ständigen Mitarbeit 
des Dekanatsrates bedürfen, kann der Deka-
natsrat Sachbereichsgremien bilden, Sachbe-
auftragte bestellen oder andere Formen der 
Zusammenarbeit wählen. 

2) Diese haben die Aufgaben, in ihrem Sachbe-
reich die Entwicklung kontinuierlich zu beo-
bachten, die Organe des Dekanatsrates, die 
Dekanatskonferenz und die im Dekanat beste-
henden Einrichtungen zu beraten, über die 
Entwicklung in diesem Sachbereich zu infor-
mieren und gegebenenfalls Vorlagen zu erstel-
len. Sie haben ferner die Aufgabe, die Sachbe-
reichsgremien und Sachbeauftragten der 
Pfarrgemeinderäte in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. 

3) Zur Mitarbeit in diesen Sachbereichsgremien 
und anderen Formen der Zusammenarbeit, so-
wie als Sachbeauftragte können auch Personen 
herangezogen werden, die nicht Mitglieder des 
Dekanatsrates sind. 

4) Die Sachbereichsgremien wählen aus ihrer 
Mitte je einen Sprecher / eine Sprecherin. 

§ 9 Geschäftsordnung 
Der Dekanatsrat kann sich eine eigene Geschäfts-
ordnung geben oder die Mustergeschäftsordnung 
für den Pfarrgemeinderat entsprechend anwenden. 
§ 10 Protokoll 
Über die Beratungen der Vollversammlung und 
des Vorstandes ist jeweils ein Protokoll anzuferti-
gen, das vom Sitzungsleiter / von der Sitzungslei-
terin und dem Protokollführer / der Protokollfüh-
rerin zu unterschreiben ist und das allen Mitglie-
dern des jeweiligen Organs zugeleitet werden 
muss. Protokolle gehören zu den amtlichen Akten 
des Dekanates und sind im Dekanatsarchiv aufzu-
bewahren. Kopien der Protokolle sind dem Diöze-
sanrat zuzuleiten. 

§ 11 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Dekanatsrates haben Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei 
der Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben 
entstehen. 

§ 12 Schiedsverfahren 
Für Fragen bzgl. des Ausschlusses von Mitglie-
dern und bzgl. der gedeihlichen Zusammenarbeit 
gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 5) und 6) 
und des § 8 Abs. 5) der Satzung für Pfarrgemein-
deräte entsprechend. 
Die Aufgabe der Schiedsstelle in diesen Fällen 
nimmt der Geschäftsführende Vorstand des Diöze-
sanrates wahr. 

 
 
Diese Satzung für Dekanatsräte beruhend auf der 
Fassung vom 11. Oktober 1997 wurde auf der 
Grundlage der Beschlüsse der Vollversammlung 
des Diözesanrates am 08./09. Oktober 2004 geän-
dert. Die geänderte Fassung wird hiermit in Kraft 
gesetzt. 
 
München, den 11. Mai 2005 
 

 
   Erzbischof 
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Wahlordnung für die Wahl des Vorstandes  
des Dekanatsrates 

Auf Grund der erlassenen „Satzung für Dekanats-
räte der Erzdiözese München und Freising“ vom 
11. Mai 2005 wird folgende Wahlordnung in Kraft 
gesetzt: 

§ 1 Konstituierung des Wahlausschusses 
Der Dekan und der/die amtierende Vorsitzende 
des Dekanatsrates legen gemeinsam vier Wochen 
zuvor den geplanten Termin, Ort und Zeit für die 
konstituierende Vollversammlung fest, in der die 
Wahl des Vorstandes des Dekanatsrates erfolgt. 
Sie bestellen einen aus drei Mitgliedern bestehen-
den Wahlausschuss. Mit Bekanntgabe des Termins 
an die Pfarrgemeinderäte und an die katholischen 
Verbände erfolgt die Aufforderung, innerhalb 
einer festzulegenden Frist Vorschläge von Kandi-
daten/Kandidatinnen einzureichen. 

§ 2 Ladungsfrist 
Der/die Vorsitzende und der Dekan laden im Ein-
vernehmen mit dem Wahlausschuss 14 Tage vor-
her mit Angabe der Tagesordnung zur Vollver-
sammlung des Dekanatsrates ein. 

§ 3 Wahlvorschlag 
Im Wahlvorschlag sollen mehr Kandida-
ten/Kandidatinnen aufgeführt sein als Personen zu 
wählen sind. Der Wahlausschuss kann den Wahl-
vorschlag ergänzen. Im Wahlvorschlag sind die 
Namen der Kandidaten/Kandidatinnen in alphabe-
tischer Reihenfolge (mit Angabe von Adresse, 
Alter und Beruf), aufzuführen. Das Einverständnis 
zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist einzuho-
len. 

§ 4 Wahlen 
1) Die Vollversammlung des neu konstituierten 

Dekanatsrates wählt in der Regel auf die Dau-
er der Amtszeit: 
a) den Vorsitzenden / die Vorsitzende, 
b) zwei stellvertretende Vorsitzende,  
c) den Schriftführer / die Schriftführerin,  
d) eventuell zwei weitere Beisitzer / Beisitze-

rinnen,  
e) die Vertreter/Vertreterinnen in den Kreis-

katholikenrat,  

f) den weiteren Vertreter/die weitere Vertre-
terin in den Diözesanrat. 

2) Die Vertreter für die Positionen nach Abs.1) a) 
– f) sind aus den Mitgliedern der Vollver-
sammlung des Dekanatsrates zu wählen. 

§ 5 Wahldurchführung  
Es sind die Bestimmungen für die Wahlen zum 
Vorstand des Diözesanrates entsprechend anzu-
wenden. In Zweifelsfällen entscheidet der Wahl-
ausschuss. 

§ 6 Protokoll 
Über die Wahl ist ein Protokoll anzufertigen. 

§ 7 Meldung 
Der Geschäftsstelle des Diözesanrates der Katho-
liken sind Name, Beruf und Anschrift der Vor-
standsmitglieder bekannt zu geben. 
 
 
München, den 11. Mai 2005  

 
  Erzbischof 
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Satzung für Kreiskatholikenräte 
der Erzdiözese München und Freising 

§ 1 Kreiskatholikenrat 
1) Bestehen in einem Landkreis bzw. in einer 

kreisfreien Stadt mehrere Dekanate, bilden die 
Dekanatsräte und die auf Kreisebene tätigen 
katholischen Organisationen und Einrichtun-
gen einen Kreiskatholikenrat. 

2) Besteht in einem Landkreis nur ein Dekanat, 
so ist der Dekanatsrat auch Kreiskatholikenrat. 
Die in § 3 Abs. 1 Buchst. b), d), e), f), g) und 
i) aufgeführten Personen sind dann Mitglieder 
des Dekanatsrates. 

3) Die Amtszeit beträgt in der Regel vier Jahre. 
Sie beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
des Kreiskatholikenrates und endet mit dem 
Beginn der konstituierenden Sitzung des neu-
en Kreiskatholikenrates. 

§ 2 Aufgaben 
Der Kreiskatholikenrat hat unter Berücksichtigung 
der Beschlüsse der Dekanatsräte insbesondere die 
Aufgaben, auf Landkreisebene 

a) die Entwicklung im gesellschaftlichen und 
kommunalen Leben zu beobachten und Anlie-
gen der Katholiken in der Öffentlichkeit zu 
vertreten, 

b) Anregungen für das Wirken der Katholiken in 
der Gesellschaft zu geben und den Kontakt zu 
den kommunalen Gremien und gesellschaftli-
chen Gruppen zu pflegen, 

c) die ökumenische Zusammenarbeit zu fördern 
und zu vertiefen, 

d) zu Fragen des öffentlichen Lebens Stellung zu 
nehmen, 

e) Angelegenheiten, die eine Zusammenarbeit 
der Dekanatsräte mit den Organisationen und 
Einrichtungen des Landkreises erfordern, zu 
beraten und für die Erfüllung gemeinsamer 
Aufgaben Sorge zu tragen, 

f) für gegenseitige Informationen der Dekanats-
räte, Organisationen und Einrichtungen des 
Landkreises über Planungen, Initiativen und 
Aktivitäten zu sorgen. 

§ 3 Mitglieder 
Mitglieder des Kreiskatholikenrates sind: 

1) stimmberechtigt 

a) der Landkreis-Dekan, der/die Beauftrag-
ten der Dekane (Art. 12 Statut für die De-
kanate und Dekane), die übrigen Dekane,  

b) die Jugendseelsorger/Jugendseelsorgerin-
nen des jeweiligen Landkreises, 

c) die Vorsitzenden und jeweils zwei Vertre-
ter/Vertreterinnen der Dekanatsräte, wobei 
sich die Vorsitzenden der Dekanatsräte im 
Verhinderungsfall durch eine/n ihrer Stell-
vertreter/Stellvertreterinnen vertreten las-
sen können, 

d) die Kreisvorsitzenden und die für die 
Kreisebene verantwortlichen Vorsitzenden 
der katholischen Verbände und Organisa-
tionen, 

e) der/die Vorsitzende des katholischen 
Kreisbildungswerkes, 

f) die Vorsitzenden der Kuratorien der Cari-
taszentren auf Landkreisebene, 

g) der/die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaften „Caritas und Sozialarbeit“ auf 
Landkreisebene, 

h) stimmberechtigte Mitglieder der Diöze-
sanratsvollversammlung, die ihre Haupt-
wohnung im Landkreis haben, 

i) kirchliche Vertreter/Vertreterinnen in den 
kommunalen Gremien auf Landkreisebene 
(z. B. Jugendhilfeausschuss und Sozialhil-
feausschuss), 

j) weitere von den stimmberechtigten Mit-
gliedern für die Dauer der laufenden 
Amtsperiode zu wählenden sachkundige 
Männer und Frauen, deren Zahl ein Vier-
tel der Mitgliederzahl des Kreiskatholi-
kenrates nicht übersteigen darf; 
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2) beratend 
a) der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin 

des katholischen Kreisbildungswerkes, 
b) der Leiter / die Leiterin des Kreis-

Caritaszentrums, 
c) ein Vertreter / eine Vertreterin der katholi-

schen Jugendstelle. 
3) Die Amtszeit der Mitglieder des Kreiskatholi-

kenrates beträgt vier Jahre, jedoch mit den 
Abweichungen, welche sich ggf. durch die 
Bestimmungen über Beginn und Ende der 
Amtszeit ergeben können. 

§ 4 Organe 
Organe des Kreiskatholikenrates sind 
a) die Vollversammlung, 
b) der Vorstand. 

§ 5 Vollversammlung 
1) Die Vollversammlung besteht aus den Mit-

gliedern des Kreiskatholikenrates. 
2) Die Vollversammlung tritt mindestens einmal 

im Jahr zusammen. 
3) Die Sitzungen der Vollversammlung des 

Kreiskatholikenrates sind in der Regel öffent-
lich. Die Öffentlichkeit kann in begründeten 
Fällen durch Beschluss der Vollversammlung 
aufgehoben werden. 

4) Die ordnungsgemäß einberufene Vollver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder des Kreiskatholikenra-
tes beschlussfähig. Die Vollversammlung fasst 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthal-
tungen werden nicht gezählt. 

5) Der/die amtierende Vorsitzende und der 
Landkreis-Dekan laden gemeinsam nach der 
Konstituierung der Dekanatsräte zur konstitu-
ierenden Sitzung der Vollversammlung des 
Kreiskatholikenrates ein. Der Kreiskatholiken-
rat wählt in dieser Vollversammlung aus den 
stimmberechtigten Mitgliedern nach § 3 Abs. 
1 c) bis j) einen Vorsitzenden / eine Vorsit-
zende, einen stellvertretenden Vorsitzenden / 
eine stellvertretende Vorsitzende und einen 
Schriftführer / eine Schriftführerin. 

6) Die Vollversammlung wählt oder benennt 
Vertreter / Vertreterinnen, soweit in Gesetzen, 
Verordnungen und kommunalen Satzungen 

eine solche Vertretung der Katholiken auf 
Landkreisebene vorgesehen ist (z. B. Jugend-
hilfeausschuss bzw. Sozialhilfeausschuss). 

7) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und ständigen Mitarbeit 
des Kreiskatholikenrates bedürfen, kann die 
Vollversammlung Sachbereichsgremien bil-
den, Sachbeauftragte bestellen oder andere 
Formen der Zusammenarbeit wählen. 
Zur Mitarbeit in Sachbereichsgremien und an-
deren Formen der Zusammenarbeit, sowie als 
Sachbeauftragte können auch Personen heran-
gezogen werden, die nicht Mitglieder des 
Kreiskatholikenrates sind. 

§ 6 Vorstand 
1) Der Vorstand besteht aus dem/den Vorsitzen-

den, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schriftführer / der Schriftführerin und 
dem Landkreisdekan. 

2) Der/die Vorsitzende vertritt den Kreiskatholi-
kenrat nach innen und außen, beruft die Sit-
zungen der Vollversammlung und des Vor-
standes ein und leitet sie. Er/sie kann sich 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden / die 
stellvertretende Vorsitzende vertreten lassen. 

3) Der Vorstand 
a) nimmt die Aufgaben des Kreiskatholiken-

rates im Rahmen des Aufgabenkataloges 
nach § 2 wahr, soweit sie nicht ausdrück-
lich der Vollversammlung vorbehalten 
sind (siehe § 5 Abs. 6 der Kreiskatholi-
kenratssatzung) bzw. die Vollversamm-
lung sich vorbehalten hat, 

b) sorgt gegebenenfalls für die vorgesehene 
Vertretung in Gremien der Caritas- und 
Sozialarbeit, 

c) bereitet unter der Leitung des/der Vorsit-
zenden die Vollversammlung des Kreiska-
tholikenrates vor, wobei unter anderem 
die Tagesordnung der Vollversammlung 
vorzuschlagen ist. 

§ 7 Protokoll 
Über die Sitzungen der Vollversammlungen und 
des Vorstandes des Kreiskatholikenrates sind Er-
gebnisprotokolle anzufertigen, die von dem jewei-
ligen Sitzungsleiter / der jeweiligen Sitzungsleite-
rin und dem Protokollführer / der Protokollführe-
rin zu unterschreiben sind. Protokolle der Vollver-
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sammlungen sind amtliche Akten und beim Proto-
kollbuch des Landkreisdekans aufzubewahren. 
Kopien der Protokolle der Vollversammlungen 
sind dem Diözesanrat zuzuleiten. 

§ 8 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Kreiskatholikenrates haben 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die 
ihnen bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen 
Aufgaben entstehen. 

§ 9 Wahlordnung und Geschäftsordnung 
1) Soweit sich ein Kreiskatholikenrat keine eige-

ne Wahlordnung und/oder Geschäftsordnung 
gibt, wird für die Wahl des Vorstandes auf die 
Wahlordnung für die Wahl des Vorstandes des 
Dekanatsrates verwiesen. 

2) Soweit sich der Kreiskatholikenrat keine eige-
ne Geschäftsordnung gibt, wird auf die Mus-
tergeschäftsordnung für die Pfarrgemeinderäte 
verwiesen. 

§ 10 Schiedsverfahren 
Für Fragen bzgl. des Ausschlusses von Mitglie-
dern und bzgl. der gedeihlichen Zusammenarbeit 
gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 5) und 6) 
und des § 8 Abs. 5) der Satzung für Pfarrgemein-
deräte entsprechend. 
Die Aufgabe der Schiedsstelle in diesen Fällen 
nimmt der Geschäftsführende Vorstand des Diöze-
sanrates wahr. 
 
Diese Satzung für Kreiskatholikenräte beruhend 
auf der Fassung vom 10. November 1997 wurde 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Vollver-
sammlung des Diözesanrates am 08./09. Oktober 
2004 geändert. Die geänderte Fassung wird hier-
mit in Kraft gesetzt. 
 
 
München, den 11. Mai 2005 

 
Erzbischof 
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Satzung für den Katholikenrat der Stadt Landshut 

§ 1 Katholikenrat Landshut 
1) Der Katholikenrat Landshut ist der diözesan-

übergreifende Zusammenschluss von Vertre-
tern/Vertreterinnen der Pfarrgemeinderäte und 
der katholischen Verbände und Institutionen 
des Laienapostolats auf der Ebene der Stadt 
Landshut und des Pfarrverbandes Gündlkofen, 
sowie von weiteren Personen, die von der 
Vollversammlung das Katholikenrates hinzu-
gewählt werden. 

2) Er ist das von den (Erz) Bischöfen der Erzdiö-
zese München und Freising und der Diözese 
Regensburg anerkannte Organ im Sinne des 
Konzilsdekrets über das Apostolat der Laien 
(Nr. 26) zur Koordinierung der Kräfte das 
Laienapostolats und zur Förderung der aposto-
lischen Tätigkeit. 

3) Die Mitglieder des Katholikenrates Landshut 
entscheiden in eigener Verantwortung. 

4) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. 

§ 2 Aufgaben 
Der Katholikenrat hat für seinen Bereich insbe-
sondere die Aufgaben,  
a) gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen 

der Katholiken vorzubereiten und durchzufüh-
ren 

b) die Entwicklung im gesellschaftlichen Leben 
zu beobachten, Anliegen der Katholiken in der 
Öffentlichkeit zu vertreten und Anregungen für 
das Wirken der Katholiken in der Gesellschaft 
zu geben, 

c) die ökumenische Zusammenarbeit zu fördern 
und zu vertiefen, 

d) Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung für 
die Sachaufgaben der Pfarr gemeinderäte und 
der Verbände anzubieten und durchzuführen, 

e) bei der Festlegung der Schwerpunkte und 
Richtlinien der pastoralen Planung mitzuwir-
ken, 

f) die Dekane in ihrem Leitungsamt und die 
Geistlichen in Fragen des religiösen Lebens 
und der Seelsorge zu beraten, 

g) dafür zu sorgen, dass die von den übergeordne-
ten Gremien gefassten Beschlüsse durchgeführt 
werden, 

h) bei der kirchlichen Raumordnung mitzuwirken 

§ 3 Mitglieder 
Mitglieder des Katholikenrates sind: 
a) die beiden Dekane, die beiden Dekanstellver-

treter, der/die Stadtjugendseelsorger/in, 
der/die kirchliche Jugendpfleger/in für die 
Stadt Landshut, 

b) der/die Vorsitzende und ein weiterer Vertre-
ter/eine weitere Vertreterin aus jedem Pfarr-
gemeinderat, wobei sich der/die Vorsitzende 
im Verhinderungsfall durch seine/n Stellver-
treter/in vertreten lassen kann, 

c) je ein/eine Vertreter/Vertreterin der über-
pfarrlichen katholischen Organisationen und 
der kirchlichen Einrichtungen in der Stadt 
Landshut. 

d) ein Vertreter/eine Vertreterin der ausländi-
schen Missionen, soweit sie in Landshut aktiv 
sind, 

e) je ein Vertreter/eine Vertreterin der in jedem 
Dekanat hauptamtlich in der Seelsorge auf der 
Ebene der Stadt Landshut tätigen Laienmitar-
beiter/innen 

f) der/die kirchliche Vertreter/in im Jugend- und 
im Sozialhilfeausschuss der Stadt Landshut 

g) weitere von den Mitgliedern für die Dauer von 
4 Jahren zu wählende sachkundige Männer 
und Frauen, deren Zahl ein Viertel der Mit-
gliederzahl des Katholikenrates nicht überstei-
gen darf. 

§ 4 Die Organe 
Die Organe des Katholikenrates sind: 
a) die Vollversammlung 
b) der Vorstand 

§ 5 Die Vollversammlung 
1) Die Vollversammlung besteht aus den Mit-

gliedern des Katholikenrates. 
2) Die Vollversammlung tritt mindestens zwei-

mal im Jahr und außerdem dann zusammen, 
wenn der Vorstand oder ein Drittel der Mit-
glieder des Katholikenrates dies verlangen. 

3) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte das Katholikenra-
tes anwesend ist. Die Vollversammlung fasst 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Erklärt einer der De-
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kane förmlich aufgrund der durch sein Amt 
gegebenen pastoralen Verantwortung und un-
ter Angabe der Gründe, dass er gegen einen 
Antrag stimmen muss, so ist in dieser Sitzung 
eine Beschlussfassung nicht möglich. Die an-
stehende Frage muss in der folgenden Voll-
versammlung erneut beraten werden. Kommt 
auch hier eine Einigung nicht zustande, kann 
die zuständige Schiedsstelle der Erzdiözese 
München und Freising bzw. der Diözese Re-
gensburg angerufen werden. 

4) Die Vollversammlung gibt Richtlinien für die 
Arbeit des Vorstandes. Die Vollversammlung 
wählt die Mitglieder des Vorstandes, ausge-
nommen die Dekane.  
Die Vollversammlung wählt zwei Delegierte 
aus den Pfarreien des erzbischöflichen Deka-
nates Landshut als Vertreter/innen in den Diö-
zesanrat der Erzdiözese München und Frei-
sing. 
Der Vertreter/die Vertreterin für den Diöze-
sanrat der Diözese Regensburg wird vom De-
kanatsrat des Dekanates Landshut- Altheim 
gewählt. 

5) Die Vollversammlung kann für die verschie-
denen Aufgabengebiete Sachausschüsse bil-
den bzw. Sachbeauftragte bestellen. Zur Bera-
tung aktueller Fragen kann die Vollversamm-
lung Kommissionen bilden. 

§ 6 Vorstand 
1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzen-

den, zwei stellvertretenden  Vorsitzenden, den 
Dekanen, die sich auch von ihren Stellvertre-
tern vertreten lassen können, dem Schriftfüh-
rer/der Schriftführerin, sowie den Vertretern/ 
Vertreterinnen des Katholikenrates im Diöze-
sanrat der Erzdiözese München und Freising 
und der Diözese Regensburg, der/die sich ver-
treten lassen kann. Der Vorstand kann durch 
Beschluss der Vollversammlung um zwei Bei-
sitzer/Beisitzerinnen erweitert werden. 

2) Der Vorstand 
a) entscheidet in Fragen, die der Vollver-

sammlung nicht vorbehalten oder zwi-
schen den Sitzungen der Vollversamm-
lung zu regeln sind, 

b) schlägt die Tagesordnung für die Vollver-
sammlung vor, 

c) vermittelt in Konfliktfällen, die auf Pfarr-
ebene entstanden sind und die Zuständig-
keit der Laienorganisationen auf Pfarrebe-
ne betreffen, 

d) schlägt entsprechend dem Dekanestatut 
der jeweiligen Diözese Kandidaten für die 
Wahl der Dekane vor. 

3) Der Vorstand tagt wenigstens dreimal im Jahr. 
4) Der/Die Vorsitzende vertritt den Katholikenrat 

nach innen und außen, beruft die Sitzungen 
der Vollversammlungen und des Vorstandes 
ein und leitet sie. Er/Sie kann sich durch ei-
nen/eine der stellvertretenden Vorsitzenden 
vertreten lassen. 

§ 7 Sachausschüsse/Sachbeauftragte 
1) Die Sachausschüsse bzw. die Sachbeauftrag-

ten haben die Aufgaben, in ihrem Sachbereich 
die Entwicklung kontinuierlich zu beobachten, 
die Organe des Katholikenrates, die Dekanats-
konferenzen und die in den Dekanaten beste-
henden Einrichtungen zu beraten, über die 
Entwicklung in diesem Sachbereich zu infor-
mieren und gegebenenfalls Vorlagen zu erstel-
len. 
Sie haben ferner die Aufgabe, die Sachaus-
schüsse der Pfarrgemeinderäte in ihrer Arbeit 
zu unterstützen.  

2) Die Zugehörigkeit zu einem Sachausschuss ist 
nicht an die Mitgliedschaft im Katholikenrat 
gebunden. 

3) Die Sachausschüsse wählen aus ihrer Mitte je 
einen Sprecher/eine Sprecherin, der /die be-
reits Mitglied des Katholikenrates ist.  

§ 8 Protokoll 
Über die Beratungen der Vollversammlung und 
des Vorstandes ist jeweils ein Protokoll anzuferti-
gen, das vom Sitzungsleiter/von der Sitzungsleite-
rin und dem Protokollführer/der Protokollführerin 
zu unterschreiben ist und das allen Mitgliedern des 
jeweiligen Organs zugeleitet werden muss. 
Protokolle gehören zur den amtlichen Akten und 
sind in den Dekanatsämtern aufzubewahren. Ko-
pien der Protokolle sind den Diözesanräten zuzu-
leiten. 
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§ 9 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Katholikenrates haben An-
spruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die 
ihnen bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen 
Aufgaben entstehen.

§ 10 Schlußbestimmungen 
Diese Satzung gilt zunächst für die Dauer der 
Amtszeit des 1998 gewählten Katholikenrates 
Landshut.  
 
Die Satzung für den Katholikenrat Landshut in der 
Fassung vom 01. Oktober 1999 wurde von der 
Vollversammlung des Diözesanrates von Mün-
chen und Freising am 02. Oktober 1999 verab-
schiedet. 
 
Die Satzung für den Katholikenrat Landshut in der 
Fassung vom 01. Oktober 1999 wurde von der 
Vollversammlung des Diözesanrates von Regens-
burg am 18.03.2000 verabschiedet. 
 
Die Satzung wird hiermit in Kraft gesetzt.  
 
München, den  22. April 2000  
 
 

Erzbischof von München und Freising    
 
Regensburg, den 10. Mai 2000 
 

 
 
Bischof von Regensburg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Satzung wird hiermit auf unbestimmte Zeit in 
Kraft gesetzt. 
 
München, den 07.12.2002 
  

Erzbischof von München und Freising   
 
  
Regensburg, den 13.12.2002 

 
Bischof von Regensburg 
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Satzung für den Katholikenrat 
der Region München 

§ 1 Katholikenrat in der Seelsorgsregion 
München 

1) Der Katholikenrat in der Seelsorgsregion 
München ist das vom Erzbischof anerkannte 
Organ im Sinne des Konzildekrets über das 
Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordinie-
rung der Kräfte des Laienapostolats und zur 
Förderung der apostolischen Tätigkeit im Be-
reich der Seelsorgsregion München. Er trägt 
den Namen „Katholikenrat der Region Mün-
chen“. 

2) Es ist der Zusammenschluss von Vertre-
tern/Vertreterinnen der Dekanatsräte und der 
katholischen Verbände und Institutionen des 
Laienapostolats sowie von weiteren Personen, 
die von der Vollversammlung des Katholiken-
rates der Region München hinzu gewählt wer-
den (siehe § 3 Abs.1 Buchst. d). 

3) Die Mitglieder des Katholikenrates der Region 
München entscheiden in eigener Verantwor-
tung. 

4) Die Amtszeit beträgt in der Regel vier Jahre. 
Sie beginnt mit der konstituierenden Vollver-
sammlung des Katholikenrates und endet mit 
dem Beginn der konstituierenden Vollver-
sammlung des neuen, nächsten Katholikenra-
tes der Region München. 

§ 2 Aufgaben 
Der Katholikenrat der Region München hat insbe-
sondere die Aufgaben, auf der Ebene der Seel-
sorgsregion München 

a) die Entwicklung im gesellschaftlichen, 
kommunalen und kirchlichen Leben zu 
beobachten und Anliegen der Katholiken 
in der Öffentlichkeit zu vertreten, 

b) Anregungen für das Wirken der Katholi-
ken in der Gesellschaft zu geben, 

c) zu Fragen des öffentlichen und kirchlichen 
Lebens Stellung zu nehmen, Anregungen 
an die diözesanen Räte und Gremien in 
diesen Fragen zu geben sowie den Regio-
nalbischof zu beraten, 

d) die ökumenische Zusammenarbeit zu för-
dern und zu vertiefen, 

e) gemeinsame Initiativen und Veranstaltun-
gen der Katholiken vorzubereiten und 
durchzuführen, 

f) die Durchführung von Aufgaben zu be-
schließen und im Einvernehmen mit dem 
Vorstand des Diözesanrates die dafür 
notwendigen Einrichtungen zu schaffen, 
wenn kein anderer geeigneter Träger zu 
finden ist, 

g) die Arbeit der Pfarrgemeinderäte, der 
Pfarrverbandsräte, der Dekanatsräte und 
der Katholischen Verbände und Gruppen 
bei Wahrung ihrer Eigenständigkeit anzu-
regen, zu fördern und aufeinander abzu-
stimmen und die Seelsorger/Seelsorger-
innen in ihrer Arbeit zu beraten und zu un-
terstützen, 

h) bei der Festlegung der Schwerpunkte und 
Richtlinien der pastoralen Planung und der 
kirchlichen Bauprogramme sowie bei der 
kirchlichen Raumordnung in der Seel-
sorgsregion München mitzuwirken, 

i) Anliegen und Aufgaben der Katholiken in 
der Seelsorgsregion München wahrzu-
nehmen und Beschlüsse und Aktivitäten 
des Diözesanrates in der Seelsorgsregion 
München zu vertreten, 

j) zu Fragen der Erwachsenenbildung in ka-
tholischer Trägerschaft in Zusammenar-
beit mit dem Münchner Bildungswerk im 
öffentlichen und kirchlichen Bereich Stel-
lung zu nehmen und bei der Gesamtkon-
zeption des Münchner Bildungswerks 
mitzuwirken. 

§ 3 Mitglieder 
Mitglieder des Katholikenrates der Region Mün-
chen sind 
1) stimmberechtigt 

a) die Vorsitzenden der Dekanatsräte und die 
ständigen Vertreter/Vertreterinnen der 
Dekanatsräte im Diözesanrat aus der Seel-
sorgsregion München, wobei sich die 
Vorsitzenden der Dekanatsräte im Ver-
hinderungsfall durch eine/einen ihrer 
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Stellvertreterinnen/Stellvertreter vertreten 
lassen können, 

b) bis zu 24 Vertreter/Vertreterinnen der ka-
tholischen Verbände und Gemeinschaften 
des Laienapostolates, die von der Arbeits-
gemeinschaft Katholischer Verbände in 
der Seelsorgsregion München zu wählen 
sind, 

c) die Mitglieder des Vorstandes, soweit sie 
nicht bereits Mitglied des Katholikenrates 
der Region München sind, 

d) bis zu 10 Personen aus dem öffentlichen 
Leben und dem Laienapostolat , 

e) der Regionalpfarrer der Seelsorgsregion 
München, 

f) der Landkreisdekan des Landkreises Mün-
chen, 

g) ein von den Dekanen der Dekanate in der 
Seelsorgsregion München zu wählender 
Dekan, 

h) je ein Pfarrer, ein Pastoralreferent /eine 
Pastoralreferentin, ein Gemeindereferent / 
eine Gemeindereferentin, ein Diakon so-
wie ein Religionslehrer / eine Religions-
lehrerin im Kirchendienst aus der Seel-
sorgsregion München, die jeweils von ih-
ren Berufsgruppen zu wählen sind, 

i) der/die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände in der Seel-
sorgsregion München,  

j) ein Mitglied des Stadt- und Regionalvor-
stands des BDKJ in der Region München, 

k) der/die Vorsitzende des Münchner Bil-
dungswerks, 

l) eine Vertreterin aus den Frauen- und ein 
Vertreter aus den Männerorden, 

m) sechs Vertreter/innen der Missionsräte, 
der in der Seelsorgsregion München an-
sässigen Fremdsprachigen Missionen, 

n) ein/e Vertreter/in des Diözesancaritasver-
bandes in der Seelsorgsregion München, 
der/die vom Vorstand des Diözesancari-
tasverbandes benannt wird, 

o) ein/e ehrenamtliche Vorstandsvertreter/in 
der Kuratorien der Caritaszentren in der 
Seelsorgsregion München, 

p) der/die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft „Caritas und Sozialarbeit“ der Re-
gion München; 

2) beratend  
der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin für 
den Katholikenrat der Region München. 

§ 4 Organe 
1) Organe des Katholikenrates der Region Mün-

chen sind: 
a) die Vollversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) der Geschäftsführende Vorstand. 

2) Die Organe des Katholikenrates der Region 
München erlassen für ihren Bereich Ge-
schäftsordnungen. 

§ 5 Die Vollversammlung 
1) Die Vollversammlung besteht aus den Mit-

gliedern des Katholikenrates der Region Mün-
chen. 

2) Die Vollversammlung tritt mindestens zwei-
mal im Jahr zusammen. Eine außerordentliche 
Vollversammlung ist einzuberufen, wenn der 
Vorstand dies beschließt oder mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Mitglieder der 
Vollversammlung dies beim Vorstand schrift-
lich unter Angabe eines Beratungsgegenstan-
des und einer Begründung beantragt. 

3) Die Sitzungen der Vollversammlung sind in 
der Regel öffentlich. Die Öffentlichkeit kann 
in begründeten Fällen durch Beschluss der 
Vollversammlung aufgehoben werden. 

4) Eine ordnungsgemäß geladene Vollversamm-
lung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. Die Vollversammlung fasst ihre Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen 
werden nicht gezählt. 

5) Die Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse in 
eigener Verantwortung und gibt Richtlinien 
für die Tätigkeit der übrigen Organe. 

6) a) Die Vollversammlung wählt die Mitglieder 
des Vorstandes, soweit sie nicht kraft Am-
tes dem Vorstand angehören.  

b) Sie wählt die Mitglieder nach § 3 Abs. 1 
Ziffer d). 
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7) a)  Die Vollversammlung wählt Vertreter/Ver-

treterinnen in die Gremien der Seelsorgs-
region München, soweit dies in Satzungen 
und Ordnungen, die der Erzbischof in 
Kraft gesetzt hat, als Aufgabe für sie vor-
gesehen ist. 

b) Soweit Landkreis- bzw. Stadtvertre-
ter/innen zu wählen oder zu benennen 
sind, wenn in Gesetzen, Verordnungen 
und kommunalen Satzungen eine solche 
Vertretung der Katholiken auf Landkreis- 
oder Stadtebene vorgesehen ist, werden 
diese von der Vollversammlung gewählt 
bzw. benannt. 

8) Soweit die Vollversammlung sich nicht selbst 
eine Geschäftsordnung gibt, ist die Geschäfts-
ordnung für den Diözesanrat entsprechend an-
zuwenden. 

§ 6 Der Vorstand 
1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden und 
vier Stellvertretern/Stellvertreterinnen, 
drei weiteren von der Vollversammlung 
zu wählenden Mitgliedern, 

b) dem Regionalpfarrer der Seelsorgsregion 
München, 

c) dem von den Dekanen der Seelsorgsregion 
München in die Vollversammlung ge-
wählten Dekan, 

d) dem/der Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände in der Seel-
sorgsregion München, 

e) einem Mitglied des Stadt- und Regional-
vorstandes des BDKJ in der Seelsorgsre-
gion München, 

f) dem/der Vorsitzenden des Münchner Bil-
dungswerks, 

g) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
des Diözesanrates aus der Region Mün-
chen, sofern er/sie nicht schon Mitglied 
des Vorstandes des Katholikenrates der 
Region München nach vorstehenden 
Buchst. a) – f) ist. 

h) dem Geschäftsführer / der Geschäftsführe-
rin des Katholikenrates der Seelsorgs-
region München (beratend). 

2) Von den vier stellvertretenden Vorsitzenden 
ist mindestens einer/eine zu wählen aus 
a) den Räten der Pfarrgemeinden in der Seel-

sorgsregion München, 
b) den Vertretern/Vertreterinnen der Missi-

onsräte, der in der Seelsorgsregion Mün-
chen ansässigen Fremdsprachigen Missio-
nen, 

c) einer der Arbeitsgemeinschaft der katholi-
schen Verbände in der Seelsorgsregion 
München angehörenden Organisationen. 

3) Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Er entscheidet in Fragen, die nicht der 

Vollversammlung vorbehalten oder zwi-
schen den Sitzungen der Vollversamm-
lungen zu regeln sind, und in allen Fragen, 
die ihm diese Satzung oder die Vollver-
sammlung überträgt. 

b) Er entwickelt Initiativen für die Arbeit der 
Vollversammlung. 

c) Er entscheidet über eilbedürftige Angele-
genheiten, die nicht bis zur nächsten or-
dentlichen Vollversammlung zurückge-
stellt werden können. 

d) Er schlägt die Tagesordnung für die Voll-
versammlung vor. 

e) Er bringt in die Etatberatungen des Vor-
standes des Diözesanrates den finanziellen 
Bedarf des Katholikenrates der Region 
München ein. 

§ 7 Der Geschäftsführende Vorstand 
1) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus 

dem/der Vorsitzenden, den vier stellvertreten-
den Vorsitzenden, dem Regionalpfarrer der 
Seelsorgsregion München und dem Geschäfts-
führer/der Geschäftsführerin (ohne Stimm-
recht). 

2) Der Geschäftsführende Vorstand berät und 
unterstützt den Vorsitzenden / die Vorsitzende 
in der Zeit zwischen den Sitzungen des Vor-
standes bei der Erledigung der laufenden Auf-
gaben. 
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§ 8 Der/die Vorsitzende 
1) Der/die Vorsitzende vertritt den Katholikenrat 

der Region München nach innen und außen. 
2) Er/sie beruft und leitet die Sitzungen der Voll-

versammlungen und des Vorstandes. 
3) Der/die Vorsitzende wird im Verhinderungs-

fall oder nach Absprache durch einen/eine der 
stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

§ 9 Sachbeauftragte und  
Sachbereichsgremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und der ständigen Mitarbeit 
des Katholikenrates der Region München be-
dürfen, können die Vollversammlung sowie 
der Vorstand, Sachbeauftragte bestellen, 
Sachbereichsgremien bilden oder andere For-
men der Zusammenarbeit wählen. 

2) Die Sachbereichsgremien, Sachbeauftragten 
und anderen Formen der Zusammenarbeit ha-
ben die Aufgaben, in ihrem Sachbereich die 
Entwicklung kontinuierlich zu beobachten, die 
Organe des Katholikenrates der Region Mün-
chen zu beraten, über die Entwicklung in die-
sem Sachbereich zu informieren und gegebe-
nenfalls Vorlagen zu erstellen. Darüber hinaus 
stehen sie über den Vorstand den übrigen 
Gremien in der Seelsorgsregion München zur 
Verfügung. 

3) Der Vorstand stellt Richtlinien für die Arbeit 
der Sachbeauftragten, Sachbereichsgremien 
und anderen Formen der Zusammenarbeit auf 
und koordiniert deren Arbeit. Er entscheidet 
über die Behandlung der Arbeitsergebnisse. 

4) Soweit die Vollversammlung die Mitglieder in 
den Sachbereichsgremien und anderen Formen 
der Zusammenarbeit nicht selbst bestellt, er-
folgt die Berufung durch den Vorstand. 

5) Die Sachbereichsgremien wählen aus ihrer 
Mitte den/die Vorsitzende/n. 

§ 10 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Katholikenrates der Region 
München haben Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen, die ihnen bei der Erfüllung ihrer 
satzungsgemäßen Aufgaben entstehen. 

Die Satzung für den Katholikenrat der Region 
München in der Fassung vom 10. November 1997 
wurde von der Vollversammlung des Diözesanra-
tes am 08./09. Oktober 2004 geändert. Die geän-
derte Fassung wird hiermit in Kraft gesetzt. 
 
München, den 11. Mai 2005 

 
Erzbischof 
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Satzung des Diözesanrates der Katholiken 
der Erzdiözese München und Freising  

§ 1 Diözesanrat 
1) Der Diözesanrat ist das vom Erzbischof aner-

kannte Organ im Sinne des Konzildekrets über 
das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordi-
nierung der Kräfte des Laienapostolats und zur 
Förderung der apostolischen Tätigkeit. 

2) Er ist der Zusammenschluss von Vertre-
ter/innen der Katholikenräte der mittleren E-
bene, der katholischen Verbände und Instituti-
onen des Laienapostolates auf Diözesanebene 
sowie von weiteren Personen, die von der 
Vollversammlung des Diözesanrates hinzu-
gewählt werden (siehe § 3 Abs. 1 Buchst. i). 

3) Die Mitglieder des Diözesanrates entscheiden 
in eigener Verantwortung. 

4) Die Amtszeit beträgt in der Regel vier Jahre. 
Sie beginnt mit der konstituierenden Vollver-
sammlung des Diözesanrates und endet mit 
dem Beginn der konstituierenden Vollver-
sammlung des neuen, nächsten Diözesanrates. 

§ 2 Aufgaben 
Der Diözesanrat hat insbesondere die Aufgaben, 
auf Diözesanebene 
a) die Entwicklungen im gesellschaftlichen, staat 

lichen und kirchlichen Leben zu beobachten 
und Anliegen der Katholiken in der Öffent-
lichkeit zu vertreten, 

b) Anregungen für das Wirken der Katholiken in 
der Gesellschaft zu geben und die in ihm zu-
sammengeschlossenen Kräfte aufeinander ab-
zustimmen und zu fördern, 

c) zu Fragen des öffentlichen und kirchlichen 
Lebens Stellung zu nehmen sowie den Erzbi-
schof und die Verwaltung der Erzdiözese zu 
beraten, 

d) die ökumenische Zusammenarbeit zu fördern 
und zu vertiefen, 

e) Initiativen und Veranstaltungen vorzubereiten 
und durchzuführen, 

f) die Durchführung von Aufgaben zu beschlie-
ßen und im Einvernehmen mit der Diözesan-
leitung die dafür notwendigen Einrichtungen 
zu schaffen, wenn kein anderer geeigneter 
Träger zu finden ist, 

g) die Arbeit der Pfarrgemeinderäte, der Pfarr-
verbandsräte und der Katholikenräte der mitt-
leren Ebene anzuregen und vor allem den eh-
renamtlichen Dienst von Laien zu stärken, 

h) bei der kirchlichen Raumordnung mitzuwir-
ken, 

i) Anliegen und Aufgaben der Katholiken der 
Erzdiözese auf überdiözesaner Ebene wahrzu-
nehmen, 

j) die Rechtsgrundlagen für die Katholikenräte 
in der Erzdiözese durch die Vollversammlung 
zu beschließen. 

§ 3 Mitglieder 
Mitglieder des Diözesanrates der Erzdiözese sind: 
1) stimmberechtigt 

a) der/die Vorsitzende und je ein/eine weite-
rer/weitere ständiger/ständige Vertre-
ter/Vertreterin aus jedem Dekanatsrat, 
wobei sich der/die Vorsitzende im Ver-
hinderungsfall durch einen/eine sei-
ner/ihrer Stellvertreter/Stellvertreterinnen 
vertreten lassen können, 

b) die Vorsitzenden der Kreiskatholikenräte 
der Landkreise und der/die Vorsitzende 
des Katholikenrates der Region München, 
wobei sich der/die Vorsitzende im Ver-
hinderungsfall durch eine(n) seiner/ihrer 
Stellvertreter/innen vertreten lassen kann, 

c) die Landkreisdekane, die Regionalpfarrer 
der Seelsorgsregionen München, Nord 
und Süd und der Sprecher der Seelsorger 
der Fremdsprachigen Missionen, 

d) eine Vertreterin aus den Frauen- und ein 
Vertreter aus den Männerorden, 

e) Vertreter/Vertreterinnen der katholischen 
Diözesan-Organisationen des Laienapos-
tolats. Entsendungsberechtigt sind die Di-
özesan-Organisationen, die als freiwillige 
Zusammenschlüsse von Katholiken in ei-
gener Initiative und Verantwortung tätig 
sind und als Träger des Laienapostolates 
förmlich anerkannt sind. 
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Jede Diözesan-Organisation entsendet 
 

von 100 
bis zu 1.000 Mitglieder 

1 Delegierte / 
Delegierten 

bis zu 3.000 Mitglieder       2 Delegierte 

bis zu 6.000 Mitglieder 3 Delegierte 

bis zu 10.000 Mitglieder 4 Delegierte 

über 10.000 Mitglieder 5 Delegierte, 
 

f) die Mitglieder des Vorstandes, soweit sie 
nicht bereits Mitglied des Diözesanrates 
sind, 

g) die Vorsitzenden der Sachausschüsse des 
Diözesanrates, sowie der Vertreter/die 
Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der 
Katholischen Erwachsenenbildung e. V. 
(KEB), sofern sie nicht bereits Mitglied 
des Diözesanrates sind, 

h) sechs Laienvertreter/Laienvertreterinnen 
der Missionsräte der Fremdsprachigen 
Missionen in der Erzdiözese München und 
Freising, 

i) weitere Personen aus dem öffentlichen 
Leben und dem Laienapostolat, deren 
Zahl zehn Prozent der Gesamtzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder des Diöze-
sanrates nicht überschreiten darf, 

j) der/die Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft „Caritas und Sozialarbeit“ in der 
Erzdiözese; 

2) beratend 
a) der theologische Referent/die theologische 

Referentin und die Geschäftsführer/die 
Geschäftsführerinnen des Diözesanrates 
der Erzdiözese, 

b) ein Vertreter / eine Vertreterin der Infor-
mationsstelle des Diözesanrates, 

c) ein Vertreter / eine Vertreterin aus der Be-
rufsgruppe der Pastoralreferenten/ Pasto-
ralreferentinnen, 

d) ein Vertreter / eine Vertreterin aus der Be-
rufsgruppe der Gemeindereferenten/Ge-
meindereferentinnen, 

e) ein Vertreter / eine Vertreterin aus der Be-
rufsgruppe der Religionslehrer/ Religions-
lehrerinnen, 

f) ein Vertreter der Diakone. 
 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erwerben 
a) der/die Vorsitzende und die Vertreter/ Vertre-

terinnen der verschiedenen Räte durch ihre 
jeweilige Wahl in ihr Amt, 

b) die Landkreisdekane, die Regionalpfarrer der 
Seelsorgsregionen München, Nord und Süd 
und der Sprecher der Fremdsprachigen Missi-
onen durch jeweilige Ernennung zum Amtsin-
haber, 

c) die Vertreter/Vertreterinnen der katholischen 
Diözesan-Organisationen des Laienapostolats, 
die Ordensvertreter/Ordensvertreterinnen und 
die Laienvertreter/Laienvertreterinnen der 
Fremdsprachigen Missionsräte durch Wahl in 
ihren zuständigen Gremien. 

d) Die Mitglieder nach § 3 Abs.1 Buchst. i) wer-
den von der Vollversammlung des Diözesan-
rates aus der vom Vorstand aufgestellten Kan-
didatenliste in der Regel für die Dauer von 
vier Jahren gewählt. Diese Wahl findet in der 
Regel zwei Jahre nach der Konstituierung der 
Vollversammlung statt. Eine Nachwahl oder 
Ergänzungswahl für den Rest des genannten 
4-Jahres-Zeitraumes im Rahmen der, durch § 
3 Abs. 1 Buchst. i) vorgegebenen Gesamtzahl 
der stimmberechtigten Mitglieder der Vollver-
sammlung ist zulässig. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  
Die Mitgliedschaft endet: 
a) bei Mitgliedern kraft ihrer Funktion oder auf-

grund Entsendung mit Beendigung der Funk-
tion, Widerruf der Entsendung oder Amtsnie-
derlegung, wobei dann an die Stelle des/r Aus-
scheidenden dessen/derer Funktionsnachfol-
ger/in bzw. der/die neu entsandte Nachfol-
ger/in tritt; 

b) bei den gewählten Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 
1 Buchst. i) durch Amtsverlust, bei Abwahl 
oder nach Ablauf der Amtsperiode mit der 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Neuwahl der 
Mitglieder nach den Bestimmungen in § 4 
Buchst. d). 
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§ 6 Organe 
Organe des Diözesanrates sind 

a) die Vollversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) der Geschäftsführende Vorstand. 

§ 7 Die Vollversammlung 
1) Die Vollversammlung ist das oberste Lei-

tungsorgan des Diözesanrates von München 
und Freising. 

2) Die Vollversammlung besteht aus den Mit-
gliedern nach § 3 dieser Satzung. 

3) Die Vollversammlung tritt mindestens zwei-
mal im Jahr zusammen. Eine außerordentliche 
Vollversammlung ist einzuberufen, wenn der 
Vorstand dies beschließt oder mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Mitglieder der 
Versammlung dies beim Vorstand des Diöze-
sanrates schriftlich unter Angabe eines Bera-
tungsgegenstandes und einer Begründung be-
antragt. 

4) Die Sitzungen der Vollversammlung des Diö-
zesanrates der Katholiken sind in der Regel 
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann in begrün-
deten Fällen durch Beschluss der Vollver-
sammlung aufgehoben werden.  

5) Eine ordnungsgemäß einberufene Vollver-
sammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder. Die 
Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht 
gezählt. 

6) Die Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse in 
eigener Verantwortung und gibt Richtlinien 
für die Tätigkeit der übrigen Organe.  

7) Die Beschlüsse der Vollversammlung des 
Diözesanrates sind für die nach geordneten 
Katholikenräte bindend. 

8) Die Vollversammlung wählt die Mitglieder 
des Vorstandes, soweit sie nicht kraft Amtes 
dem Vorstand angehören. Die Vollversamm-
lung wählt ferner Vertreter/innen in die diöze-
sanen Gremien, soweit dies in Satzungen und 
Ordnungen, die der Erzbischof in Kraft gesetzt 
hat, als Aufgabe für sie vorgesehen ist. Sie 
wählt die Mitglieder nach § 3 Abs. 1 Buchst. 
i). Die Wahl des/der Vorsitzenden bedarf der 
Bestätigung durch den Erzbischof. 

9) Die Vollversammlung nimmt den Bericht 
des/der Vorsitzenden und den Tätigkeitsbe-
richt des Vorstandes entgegen. 

10) Die Vollversammlung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

 

§ 8 Der Vorstand 
1) Aufgaben 

Der Vorstand 
a) entscheidet in Angelegenheiten, die nicht 

der Vollversammlung vorbehalten oder 
zwischen den Sitzungen der Vollver-
sammlungen zu regeln sind, und in allen 
Angelegenheiten, die ihm diese Satzung 
oder die Vollversammlung überträgt, 

b) entwickelt Initiativen für die Arbeit der 
Vollversammlung, 

c) entscheidet über alle eilbedürftigen Ange-
legenheiten, die nicht bis zur nächsten or-
dentlichen Vollversammlung zurückge-
stellt werden können, 

d) bereitet die Vollversammlung vor und 
schlägt die Tagesordnung vor, 

e) wählt die Mitglieder des Pastoralrates aus 
den Mitgliedern des Diözesanrates sowie 
Vertreter in diözesane Gremien, soweit 
dies in Satzungen und Ordnungen, die der 
Erzbischof in Kraft gesetzt hat, vorgese-
hen ist, 

f) beantragt die erforderlichen Stellen im 
Stellenplan für hauptamtliche Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen. Er beschließt im 
Einvernehmen mit der Diözesanleitung 
über die Bestellung und Entlassung des 
Diözesan-Geschäftsführers / der Diöze-
san-Geschäftsführerin. 

g) beantragt bei der Diözesanleitung die er-
forderlichen Mittel für den Sach- und Per-
sonalaufwand. 

2) Zusammensetzung 
Der Vorstand besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden, 
b) vier stellvertretenden Vorsitzenden, je ei-

nem/r aus den Katholikenräten in den 
Seelsorgsregionen Nord, Süd und Mün-
chen, sowie den Katholischen Verbänden,  

Erzdiözese München und Freising  45 



c) je einem weiteren Mitglied aus den Katho-
likenräten in den Seelsorgsregion Nord, 
Süd und München. 

d) drei Vertretern/Vertreterinnen aus dem 
Laienapostolat, 

e) einem Vertreter / einer Vertreterin der 
Missionsräte der Fremdsprachigen Missi-
onen, 

f) einem/einer Diözesanvorsitzenden des 
BDKJ, 

g) den vom Diözesanrat für das Landeskomi-
tee der Katholiken in Bayern und für das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
gewählten Mitgliedern, 

h) dem/der Bischöflichen Beauftragten, 
i) den Geschäftsführern/Geschäftsführerin-

nen des Diözesanrates und dem/der theo-
logischen Referenten/in (beratend). 

3) Wählbarkeit 
Gewählt werden können in den Vorstand als 
Vertreter einer Region nach § 8 Abs. 2) 
Buchst. b) und c), als Verbandsvertreter nach 
Abs. 2) Buchst. b) und d) und als Vertreter der 
Missionsräte nach Abs. 2) Buchst. e) nur Mit-
glieder der Vollversammlung, die aus den ge-
nannten Gruppen, die sie vertreten, als Mit-
glieder in die Vollversammlung gewählt bzw. 
entsandt worden sind; auch die nach Abs. 2) 
Buchst. g) zu Wählenden müssen Mitglieder 
der Vollversammlung sein.  

4) Amtszeit 
Das Amt eines zu wählenden Vorstandsmit-
gliedes nach Absatz 2 Buchst. a), b), c), d), e), 
und g) beginnt mit der Annahme seiner Wahl; 
es endet mit der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses der Wahl, bei welcher die von diesem 
Vorstandsmitglied eingenommene Position 
zur Wahl stand. 

§ 9 Der Geschäftsführende Vorstand 
1) Aufgaben 

Der Geschäftsführende Vorstand 
a) berät und unterstützt den Vorsitzenden/die 

Vorsitzende in der Zeit zwischen den Sit-
zungen des Vorstandes bei der Erledigung 
der laufenden Aufgaben, 

b) beschließt im Einvernehmen mit der Diö-
zesanleitung über Personalangelegenhei-
ten, 

c) regelt im Einvernehmen mit der Diözesan-
leitung den Dienstbetrieb der Geschäfts-
stelle und der Büros des Diözesanrates, 

d) überwacht die Haushaltsführung, 
e) nimmt die Aufgaben einer Schiedsstelle 

nach § 16 der Satzung für Pfarrgemeinde-
räte, nach § 10 der Ordnung für die Ar-
beitsgemeinschaften von Pfarrgemeinde-
räten in Pfarrverbänden, nach § 11 der 
Satzung für die Dekanatsräte, nach § 10 
der Satzung für die Kreiskatholikenräte 
und nach § 15 der Satzung für Missionsrä-
te in den Fremdsprachigen Missionen der 
Erzdiözese München und Freising wahr. 

2) Zusammensetzung 
Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden, 
b) den vier stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem/der Bischöflichen Beauftragten, 
d) dem Diözesan-Geschäftsführer/der Diöze-

san-Geschäftsführerin (ohne Stimmrecht). 

§ 10 Der/die Vorsitzende 
1) Der/die Vorsitzende vertritt den Diözesanrat 

nach innen und außen. 
2) Er/sie beruft die Sitzungen des Vorstandes und 

der Vollversammlung ein und leitet sie. 
3) Er/sie übt das Dienstaufsichts- und Weisungs-

recht im Rahmen der für die Angestellten in 
der Erzdiözese allgemein geltenden Bestim-
mungen über das für die Katholikenräte ange-
stellte Personal aus. Davon unberührt bleibt 
die Dienstaufsicht der Diözesanleitung hin-
sichtlich der allgemein dienstrechtlichen Be-
stimmungen über das Arbeitsverhältnis. 

4) Der/die Vorsitzende wird im Verhinderungs-
fall oder nach Absprache durch einen/eine der 
stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

§ 11 Bischöfliche/r Beauftragte/r 
Der Erzbischof ernennt eine/n Bischöfliche/n Be-
auftragte/n für den Diözesanrat der Katholiken. 
Dieser berät den Diözesanrat in geistlichen und 
theologischen Fragen und bringt Anliegen des 
Erzbischofs und der Diözesanleitung in den Diö-
zesanrat ein. Er bringt Anliegen des Diözesanrates 
in den Ordinariatsrat ein. 
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§ 12 Sachbeauftragte und  
Sachbereichsgremien 

1) Für die Sachbereiche, die einer kontinuierli-
chen Beobachtung und der ständigen Mitarbeit 
des Diözesanrates bedürfen, können die Voll-
versammlung und der Vorstand Sachbereichs-
gremien bilden, Sachbeauftragte bestellen o-
der andere Formen der Zusammenarbeit wäh-
len. 

2) Die Sachbeauftragten, Sachbereichsgremien 
und anderen Formen der Zusammenarbeit ha-
ben die Aufgaben, in ihrem Sachbereich die 
Entwicklung kontinuierlich zu beobachten, die 
Organe des Diözesanrates zu beraten, über die 
Entwicklung in diesem Sachbereich zu infor-
mieren und gegebenenfalls Vorlagen zu erstel-
len sowie die Sachbeauftragten, Sachbereichs-
gremien und anderen Formen der Zusammen-
arbeit der Katholikenräte in ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Darüber hinaus stehen sie über den 
Vorstand den übrigen diözesanen Gremien zur 
Verfügung. 

3) Der Vorstand stellt Richtlinien für die Arbeit 
der Sachbeauftragten, Sachbereichsgremien 
und in den anderen Formen der Zusammenar-
beit auf und koordiniert deren Arbeit. Er ent-
scheidet über die Behandlung der Arbeitser-
gebnisse. 

4) Soweit die Vollversammlung die Mitglieder in 
den Sachbereichsgremien und anderen formen 
der Zusammenarbeit nicht selbst bestellt, er-
folgt die Berufung durch den Vorstand. 

5) Die Sachbereichsgremien wählen aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende. 

§ 13 Änderung der Satzung 
1) Ein Antrag auf Änderung der Satzung muss 

allen Mitgliedern der Vollversammlung mit 
der Einberufung zur Vollversammlung ange-
kündigt und mit den Unterlagen zugesandt 
werden. 

2) Änderungen der Satzung des Diözesanrates 
können nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen gültigen Stimmen be-
schlossen werden. Die geänderte Satzung wird 
anschließend dem Erzbischof von München 
und Freising zur Inkraftsetzung vorgelegt. 

 
 

§ 14 Aufwendungen 
Die Mitglieder des Diözesanrates haben Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei 
der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 
entstehen. 
 
 
Die Satzung des Diözesanrates in der Fassung 
vom 11. Oktober 1997 wurde von der Vollver-
sammlung des Diözesanrates am 08./09. Oktober 
2004 geändert. Die geänderte Fassung wird hier-
mit in Kraft gesetzt. 
 
München, den 11. Mai 2005  
 

 
Erzbischof 
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Erläuterungen zu den Rechtsgrundlagen für die Katholikenräte  
der Erzdiözese München und Freising 

1. Satzung für Pfarrgemeinderäte 
 

➚ zu § 1: Konzilsdekret über das Laienapos-
tolat „Apostolicam Actuositatem“ Nr. 26 : 

„In den Diözesen sollen nach Möglichkeit bera-
tende Gremien eingerichtet werden, die die apos-
tolische Tätigkeit der Kirche im Bereich der E-
vangelisierung und Heilung, in caritativen und 
sozialen Bereichen und in anderen Breichen bei 
entsprechender Zusammenarbeit von Klerikern 
und Ordensleuten mit den Laien unterstützen. 
Unbeschadet des je eigenen Charakters und der 
Autonomie der verschiedenen Vereinigungen und 
Werke der Laien werden diese Beratungskörper 
deren gegenseitiger Koordinierung dienen können. 
 

Solche Gremien sollten, soweit wie möglich, auch 
auf pfarrlicher, zwischenpfarrlicher und interdiö-
zesaner Ebene, aber auch im nationalen und inter-
nationalen Bereich geschaffen werden.  
 

Beim Heiligen Stuhl soll darüber hinaus ein be-
sonderes Sekretariat zum Dienst und zur Anre-
gung für das Laienapostolat errichtet werden; ein 
Zentrum, das mit geeigneten Mitteln Informatio-
nen über die verschiedenen apostolischen Unter-
nehmungen der Laien vermitteln, Untersuchungen 
über die heute in diesem Bereich erwachsenden 
Fragen anstellen und mit seinem Rat der Hierar-
chie und den Laien in den apostolischen Werken 
zur Verfügung stehen soll. An diesem Sekretariat 
sollen die verschiedenen Bewegungen und Werke 
des Laienapostolates der ganzen Welt beteiligt 
sein. Dabei sollen auch Kleriker und Ordensleute 
mit Laien zusammenarbeiten.“  

 
➚ Zu § 3 Abs. 1) Buchstabe b) Mitglieder 
Dazu die Rechtsauskunft des Kirchenrechtsrefe-
renten der Erzdiözese München und Freising,  
Offizial Dr. Lorenz Wolf vom 20.2.2002 (Aus-
zug): 
„Der Begriff „hauptamtlich“ in § 3 Abs. 1 Buch-
stabe b) der Satzung für die Pfarrgemeinderäte 
bedeutet, dass der betreffende Seelsorger mindes-
tens zu 50% für die Seelsorge in der jeweiligen 
Pfarrgemeinde angewiesen sein muss; d.h. Seel-
sorger, die mindestens 50% in der Seelsorge der 

Pfarrgemeinde angewiesen sind, sind von Rechts 
wegen Mitglied des Pfarrgemeinderates. 
(…) Versteht man aber unter hauptamtlichen Mit-
arbeitern in der Seelsorge auch die Ständigen 
Diakone mit Zivilberuf, die das von Seiten des 
Bischofs festgelegte Stundenmaß voll erfüllen, 
(d.h. mit der erforderlichen Mindestzahl von 6 
Wochenstunden im Einsatz sind und dafür einen 
entsprechenden Auftrag besitzen), können diese zu 
den gesetzlichen Mitgliedern des Pfarrgemeinde-
rates gezählt werden. Ein Diakon mit Zivilberuf 
kann nämlich ein Quantum von 19,25 Pfarreistun-
den nicht leisten, sofern er nicht in seinem Zivilbe-
ruf teilzeitlich beschäftigt ist, er steht aber im 
Rahmen der von ihm in der Pfarrei erwarteten 
Mitarbeit voll zur Verfügung ( i.S. von „hauptamt-
lich- im Auftrag der Kirche“).“  
 
 

Diese Rechtsauslegung gilt auch für Priester. Die 
Priester mit einem Seelsorgeauftrag unter 50% für 
die Seelsorge sind geborene Mitglieder nur in dem 
Pfarrgemeinderat der Pfarrei ihres Wohnortes. 
 
 
Unter Bezugnahme auf § 2 der Wahlordnung für 
die Pfarrgemeinderäte und § 3 Abs. 1 Ziffer a) und 
b) der Ordnung für die Arbeitsgemeinschaften von 
Pfarrgemeinderäten in Pfarrverbänden (Pfarrver-
bandsräte) wird für die „geborene Mitgliedschaft 
der hauptamtlichen Seelsorger/innen“ in den 
Pfarrgemeinderäten von Pfarrverbänden festgehal-
ten, dass, außer dem Pfarrverbandsleiter, nur der, 
bzw. diejenige hauptamtlich tätigen Seelsorger/in 
des Seelsorgeteams „geborenes Mitglied“ in den 
Pfarrgemeinderäten ist, für die es entweder vom 
Pfarrverbandsleiter bestimmt worden ist oder eine 
Dienstanweisung seitens der Erzbischöflichen 
Ordinariates besteht. 
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➚ Zu § 3 Abs. 4)  
Unter „Allgemeinen kirchlichen Gliedschaftsrech-
ten“ ist nach Rechtsauskunft des Kirchenrechtsre-
ferates der Erzdiözese München und Freising zu 
verstehen: 
„Eine Behinderung in der Ausübung der allge-
meinen kirchlichen Gliedschaftsrechte ist gegeben, 
wenn jemand öffentlich den katholischen Glauben 
aufgegeben hat oder von der kirchlichen Gemein-
schaft abgefallen ist z.B. (Kirchenaustritt) oder 
durch Verhängung bzw. Feststellung der Exkom-
munikation bestraft ist.“ 
 
➚ zu § 3 Abs. 5)  
Fand in der Pfarrgemeinde keine Pfarrgemeinde-
ratswahl statt, so bleibt der alte Pfarrgemeinderat 
bis zu einer Neuwahl im Amt. Siehe dazu auch 
§17 Absatz 5 der Wahlordnung für den Pfarrge-
meinderat. 
 
➚ zu § 4 Konstituierung  
Die 1. Sitzung nach der Pfarrgemeinderats-Wahl 
[§ 4 Abs. 1) Satzung für Pfarrgemeinderäte] und 
die konstituierende Sitzung des neuen Pfarrge-
meinderates [§4. Abs. 2) Satzung für Pfarrge-
meinderäte] stellen besondere Sitzungen am An-
fang der Amtsperioden dar. Der Pfarrer lädt so-
wohl zur 1. als auch zur konstituierenden Sitzung 
des neu gewählten Pfarrgemeinderates ein, da der 
neu gewählte Pfarrgemeinderat bis dahin keinen 
Vorstand wählen kann.  
 
➚ zu § 9 Vorstand 
Das Amt der/des Vorsitzenden sollte auf eine 
zweimalige Wiederwahl beschränkt sein. 
 
➚ § 13 Abs. 3) Protokollführung 
Die Protokolle über die Sitzungen des Pfarrge-
meinderates sind dauernd im Pfarrarchiv aufzube-
wahren. 
 

 

 
2. Ausführungs-Richtlinien zu der Sat-

zung für Pfarrgemeinderäte 

➚ zu § 2 Abs.3) Buchstabe e) 
Die Visitationsordnung für das Erzbistum Mün-
chen und Freising  vom 9.5.2000 betrifft den 
Pfarrgemeinderat bei folgenden Paragraphen: 

• In § 4.1 Vorbereitung der Visitation  ist 
festgehalten, dass sechs Monate vor der 
Visitation ein Erhebungsbogen in die zu 
besuchende Pfarrei geht, mit der Bitte um 
sorgfältige Erarbeitung durch Pfarrer, pas-
torale Mitarbeiter/innen und zuständige 
Gremien (u. a. Pfarrgemeinderat). 

• in § 4.2 Erhebung über den Zustand der 
Pfarrei-Teil I/Seelsorgebericht wird fest-
gehalten, dass der Seelsorgebericht dazu 
dienen will, „dass Pfarrer, pastorale Mitar-
beiter/Mitarbeiterinnen und Pfarrgemein-
derat vor der Visitation gemeinsam ihre 
Seelsorgesituation gründlich reflektieren“. 

• In § 5 Durchführung der Visitation wird 
festgehalten, „dass der Pastoralbesuch des 
Visitators in der zu visitierenden Pfarrei 
(...) in der Regel einen ganzen Tag (...) 
umfasst (...), an dem Besuche von Einrich-
tungen (z.B. Kindergarten, Schule, etc.) 
Einzel- und Gruppengespräche, eine ge-
meinsame Sitzung mit Pfarrgemeinderat 
und Kirchenverwaltung, sowie ein Gottes-
dienst stattfinden (....)“ 

• In § 6 Visitationsbericht wird festgehalten, 
dass der Visitationsbericht „ (...) dem Pfar-
rer, den pfarrlichen Gremien, (...)“ zuge-
leitet wird.  
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3. Wahlordnung für den Pfarrgemeinde-
rat 

 

➚ zu § 2 Abs. 2) Zahl der Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates 

Die gemäß § 2 Abs. 2 der Wahlordnung beschlos-
sene Zahl der Pfarrgemeinderatsmitglieder zwingt 
jedoch zu keiner Hinzuwahl. Siehe dazu § 5 der 
Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat in der 
Erzdiözese. 
 
➚ § 9 Wahltermin 
Auch der Zeitraum der Samstag-Abendmesse ge-
hört zum Wahlsonntag. 
 
 
4. Ordnung für die Arbeitsgemeinschaften 

von Pfarrgemeinderäten in Pfarrver-
bänden (Pfarrverbandsräte) der Erzdi-
özese 

 

➚ § 3 Abs. 1) Buchstabe b) Mitglieder 
Zur Zuständigkeit der Seelsorger/innen für die 
einzelnen Pfarrgemeinderäte in den Pfarrverbän-
den ist festzuhalten, dass nur diejenigen Seelsor-
ger/innen geborene Mitglieder eines oder mehrerer 
Pfarrgemeinderäte sind, die dort nach § 3 Abs. 1) 
b) der Satzung für Pfarrgemeinderäte „tätig“ sind. 
Diese Tätigkeit wird durch die Dienstanweisung 
des Erzbischöflichen Ordinariates festgestellt bzw. 
durch den Pfarrer, bzw. der/die Pfarrbeauftragte 
des Pfarrverbandes festgelegt. Der Pfarrer bzw. 
der/die Pfarrbeauftragte des Pfarrverbandes ist als 
Leiter/in des Pfarrverbandes im Prinzip in jedem 
Pfarrgemeinderat des Pfarrverbandes geborenes 
Mitglied. 
 
 
 

5. Satzung des Diözesanrates der Katholi-
ken der Erzdiözese München und  
Freising 

 

➚ § 3 Abs. 1) Buchstabe e) Mitglieder 
Für die Mitgliedschaft katholischer Verbände und 
Diözesan-Organisationen des Laienapostolates in 
der Vollversammlung des Katholikenrates der 
Erzdiözese gelten seit der Herbst-Vollversamm-
lung 1998 nach §3 e der Satzung folgende Krite-
rien: 
1) Freiwilliger Zusammenschluss 
2) Auf Diözesanebene organisiert / u. U. Bezirk 

Oberbayern 
3) Demokratische Verfasstheit: Mandate, Lauf-

zeit, Organe, Wahlämter, ehrenamtliche Füh-
rung, Satzung 

4) Mindestens 100 Mitglieder 
5) Katholisch 
6) Doppeltes Selbstverständnis des Laienaposto-

lates: 
a) innerkirchliche 
b) gesellschaftspolitische 
Zielsetzung und Wirksamkeit 

 

Begründung: 
Sowohl aktuelle Aufnahmeanträge wie auch sons-
tige Anfragen nach diözesanen Strukturen, Ziel-
setzungen von Verbänden und Organisationen 
machen es notwendig, transparente und allgemein 
verbindliche Kriterien zu verabschieden. 
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Den Buchstaben des Rechtes mit Leben füllen  
Auszug aus dem Einladungstext zur Vollversammlung des Diözesan-
rates der Katholiken am 8./9. Oktober 2004: 
 
„(…) Satzungen sind die Grundlage und der Rahmen für die Arbeit 
von Gremien, Verbänden und Bewegungen. Lebendig können sie a-
ber nur sein durch das Engagement und das Handeln der Menschen. 
Ansonsten werden sie zum „toten Buchstaben“. In Satzungen ist oft 
der Aufbruch einer Bewegung schriftlich fixiert. So ist in den Satzun-
gen der Katholikenräte der Aufbruch des II. Vatikanischen Konzils 
und der Würzburger Synode Struktur geworden. Die Satzungen der 
Katholikenräte bieten für die verschiedenen kirchlichen Ebenen die 
Grundlage für die Zusammenarbeit von kirchlichen Amtsträgern und 
Laien. Auch die demokratische Wahl der Mitglieder ist eine Folge 
des II. Vatikanischen Konzils und der Würzburger Synode. 
 

Die Kirche steht vor großen Herausforderungen. Rechtsgrundlagen 
können Weichen stellen und den Rahmen für notwendige kreative 
Aufbrüche abgeben. Eine viel entscheidendere Frage ist, ob es ge-
lingt, den Menschen die lebensbejahende Botschaft Jesu zu verkün-
den und glaubwürdig danach zu handeln. Das II. Vatikanische Konzil 
sprach hier von „Sauerteig in der Welt sein“. (…) 

 


